Von: Eranziska Flachsbarth

An: Poststelle-BK6

Cc: Holger Loew

Betreff: FW: Workshop - Festlegungen Sekundarregelung, Minutenreserve
Datum: Dienstag, 2. August 2016 12:27:30

Anlagen: 2016 0705 Tagesordnung.pdf

2016 0705 Eckpunktepapier inkl. Stellungnahmen.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe mich vor Kurzem mit Herrn Loew vom BEE (ber den u.g. Workshop zum Erreichen von Festlegungen
zur Thematik Sekundérregelung / Minutenreserve ausgetauscht, wobei es insbesondere um die
Datenverfligbarkeit in dieser Thematik ging.

Als Modelliererin am Oko-Institut stehe ich haufiger in der Situation, zu entscheiden, von welchem
Eingangsparameter abstrahiert werden kann und welcher wesentlich Einfluss auf die Ergebnisse nehmen
konnte.

Bei der Thematik Sekundérregelleistung / Minutenreserve / Redispatch vertrete ich die Ansicht, dass es fir ein
wissenschaftliches Institut

1) aufgrund von mangelnder Datenverfligbarkeit (zu hohes Aggregationsniveau) nicht einfach ist, diese
Sachverhalte ausreichend genau in einem Modell abzubilden und dass es sich

2) dabei um ein aktuell stark diskutiertes und damit wesentliches Thema handelt, welches zur Ableitung von
winschenswerten politischen Handlungsempfehlung in einem Modell Berlcksichtigung finden sollte.

Aufgrund dessen mdchte ich die Bitte des BEE um eine bessere Datenverfuigbarkeit auf einem geringeren
Aggregationsniveau gerne unterstiitzen.

Bei Rickfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfligung.

Viele GriiRRe,
Franziska Flachsbarth

Franziska Flachsbarth

Oeko-Institut e.V.

Freiburg - Darmstadt - Berlin

Postfach 1771, 79017 Freiburg, Germany

Tel.: +49-761-452 95-289
http://www.oeko.de

From: Holger Loew [mailto:Holger.Loew@bee-ev.de]
Sent: Friday, July 15, 2016 3:12 PM

To: Franziska Flachsbarth
Subject: WG: Workshop - Festlegungen Sekundarregelung, Minutenreserve

Von: Poststelle. BK6@BNetzA.de [mailto:Poststelle. BK6@BNetzA.de]
Gesendet: Dienstag, 5. Juli 2016 14:45

Betreff: Workshop - Festlegungen Sekundérregelung, Minutenreserve
Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Tagesordnung fiir den Workshop der Beschlusskammer zu den Festlegungsverfahren zur
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Tagesordnung

Workshop - Weiterentwicklung der Ausschreibungsbedingungen und Veréffentlichungs-
pflichten flr Sekundarregelung (BK6-15-158) und Minutenreserve (BK6-15-159)

Mittwoch, 13.07.2016, 09:30 — 17:00 Uhr

Bundesministerium flir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Raum 1.150, Robert-Schuman-Platz 3,
53175 Bonn

1. 09:30 - 12:30 Sekundarregelung
a)  Ausschreibungszyklus
b)  Ausschreibungsablauf
c)  Produktzeitscheiben
d) Mindestangebotsgrdéfie und Poolung
e) Einbindung in die Leistungs-Frequenz-Regelung

f) Transparenz- und Veroffentlichungspflichten
12:30 - 13:30 Mittagspause

13:30 — 14:30 g)  Zusatzlich adressierte Themen
- Dynamische Dimensionierung der Regelleistung
- Besicherung
- Vergabealgorithmus

- Abrechnung von Sekundarregelarbeit

2. 14:30 — 16:30 Minutenreserve
a) Minutenreserveleistungsmarkt

- Produktzeitscheiben

b)  Minutenreservearbeitsmarkt
- Ausschreibungszyklus und —ablauf
- Angebote flr Minutenreservearbeit, Angebotsanpassung
- Merit Order und Abruf

- Transparenz- und Verdffentlichungspflichten

3. 16:30 - 17:00 Weiteres Vorgehen





		Tagesordnung




05.07.2016

Festlegungsverfahren zur Weiterentwicklung der Ausschreibungsbedingun-
gen und Veroffentlichungspflichten fur Sekundarregelung und Minutenre-

serve

- BK6-15-158 -
- BK6-15-159 -

Eckpunktepapier mit Zusammenfassung der Stellungnahmen

Redaktionelle Anmerkung:

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um den Text des am 23.11.2015 konsultierten
Eckpunktepapiers. Dieser wurde zu den einzelnen Eckpunkten um eine Darstellung bzw. Zu-
sammenfassung der eingegangenen Stellungnahmen der Marktakteure sowie um Anmerkun-
gen der Beschlusskammer erganzt (siehe farbig unterlegte Kasten). Soweit die Beschluss-
kammer Anregungen der Konsultationsteilnehmer bereits aufgegriffen hat und Anpassungen
im Text vorgenommen hat, sind diese im Anderungsmodus dargestellt und mit Kommentaren

versehen.

Die gegenwartig geltenden Ausschreibungsbedingungen und Veréffentlichungspflichten fir die
Regelenergiequalitaten Sekundarregelung und Minutenreserve sind seit einer Uberarbeitung im
Jahr 2011 in Kraft (BK6-10-098 vom 12.04.2011, BK6-10-099 vom 18.10.2011). Die Beschluss-
kammer hatte im Bestreben einer Intensivierung des Wettbewerbs auf diesen Regelenergie-
markten umfangreiche Anpassungen der Ausschreibungsbedingungen vorgenommen, um so-
wohl die Marktteilnahme insbesondere fiir die Betreiber kleinerer Erzeugungsanlagen zu erleich-
tern als auch die Méarkte fiir neue Technologien zu 6ffnen. Seitdem sind bei den genannten Re-
gelenergiequalitdten zahlreiche Markteintritte neuer Anbieter zu verzeichnen.

ZukUnftig werden aufgrund des zunehmenden Anteils an volatiler Einspeisung aus Windenergie-
und Photovoltaik-Anlagen im Energieversorgungssystem neue Herausforderungen bzw. erhohte
Anforderungen an die Ausregelung der Ubertragungsnetze zur Aufrechterhaltung der Sys-

temstabilitat gestellt. Insbesondere wird — situationsbedingt — ein sehr hoher und kurzfristiger
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Flexibilitatsbedarf bestehen. Daraus ergibt sich das Erfordernis, weitere Potenziale bei Anbietern

von Flexibilitat fir die Erbringung von Regelenergie zu erschliel3en.

Diesem Erfordernis tragt die Beschlusskammer Rechnung und beabsichtigt, die Ausschrei-
bungsbedingungen fiir die Sekundarregelung und die Minutenreserve zu optimieren, um weite-
ren Akteuren wie flexiblen Erzeugern (insbesondere auch Betreibern von Windenergieanlagen),
in der Leistung steuerbaren Verbrauchern (bspw. Betreibern von Demand-Side-Management-
Systemen), Betreibern von Speichern u.a. den Zugang zu den genannten Regelenergiemarkten

zu erleichtern.

Die Beschlusskammer 6 der Bundesnetzagentur hat insoweit am 23.11.2015 gemall § 29
EnWG, § 27 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 StromNZV jeweils ein Festlegungsverfahren zur Weiter-
entwicklung der Ausschreibungsbedingungen und Verdffentlichungspflichten fiir Sekundarrege-
lung (Az. BK6-15-158) sowie fir Minutenreserve (Az. BK6-15-159) eréffnet.

Ansatzpunkte fur eine Weiterentwicklung der Ausschreibungsbedingungen und Veroffentli-
chungspflichten bestehen aus derzeitiger Sicht der Beschlusskammer und unter Berucksichti-
gung der Ausfihrungen des Weillbuchs ,Ein Strommarkt fir die Energiewende“ des Bundes-

wirtschaftsministeriums in den nachfolgend dargestellten Aspekten.
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1. Sekundirregelung (Az. BK6-15-158)

1.1. Ausschreibungszyklus

Ausschreibung der Sekundérregelleistung erfolgt kalendertéglich

Die Beschlusskammer erwagt, den Ausschreibungszyklus von derzeit einer Woche auf einen
Kalendertag zu verkiirzen. Der gegenwartige Ausschreibungszyklus dirfte nach derzeitiger Ein-
schatzung der Beschlusskammer flr viele potenzielle Anbieter von Sekundarregelleistung ein
Hindernis sein, in den Markt einzutreten, sowie fiir bereits existierende Marktakteure eine Er-
schwernis, ihre vorhandenen Potenziale optimal in den Markt einzubringen. Eine Verkiirzung
des Ausschreibungszyklus auf einen Kalendertag bedeutet voraussichtlich insbesondere eine
leichtere Angebotsstellung fur Anbieter mit kleinem Anlagenpark wie auch fir Anbieter, deren
Flexibilitdt an Produktionsprozesse gekoppelt ist. Eine kalendertagliche Ausschreibung soll den
Anbietern eine bessere Prognose der zur Vermarktung zur Verfiigung stehenden Anlagen bzw.
Kapazitat ermdglichen. Darlber hinaus kénnte durch die Einfihrung einer kalendertaglichen
Ausschreibung die Marktteilnahme fiir dargebotsabhangige Erneuerbare-Energien-Anlagen

(EE-Anlagen), insbesondere Windenergieanlagen, deutlich erleichtert werden.

Ferner soll eine kalendertagliche Ausschreibung auch die Moéglichkeit fir die Ubertragungsnetz-
betreiber ertffnen, zuklnftig eine situationsabhéangige Dimensionierung und Beschaffung von
Sekundarregelleistung durchzufiihren. Mit der gegenwartigen wochentlichen Ausschreibung von
Sekundarregelleistung lassen sich kurzfristige Ereignisse, die einen erhéhten Bedarf an Sekun-
darregelleistung erfordern, wie sie bspw. aufgrund des hohen Anteils an volatiler Einspeisung
aus dargebotsabhangigen EE-Anlagen in bestimmten Wetterlagen (Starkwindfront etc.) entste-
hen kénnen, nicht abbilden. Andererseits existieren Zeitrdume bzw. Tage, in denen die Netzsi-
tuation im Hinblick auf Leistungsungleichgewichte wenig angespannt ist und in denen tatsachlich
ein geringerer Bedarf an Sekundarregelleistung besteht, als von den Ubertragungsnetzbetrei-
bern wochentlich beschafft wurde. Eine kalendertagliche Ausschreibung soll in Kombination mit
einem optimierten, dynamischen Dimensionierungsverfahren, welches kurzfristige Einflussgro-
Ren (Wind, Sonne, Temperatur u. a.) berlicksichtigt, die Voraussetzung fir eine situationsbasier-
te, sich am erwarteten Zustand des Ubertragungsnetzes orientierende Beschaffung von Sekun-

darregelleistung schaffen.





Axpo halt die kalendertagliche Ausschreibung fur eine zusatzliche Belastung kleiner Anbieter.

envia, Lechwerke, SWM:

Die kalendertagliche Ausschreibung der Sekundarregelleistung (SRL) erfordert trotz der ge-
planten Méglichkeiten zur Angebotsabgabe an Werktagen dennoch Tatigkeiten am Wochen-
ende, da die Zuschlagsinformationen kalendertaglich verarbeitet werden mussen.

Axpo, Lechwerke, Siidvolt:

Wenn sich mit der situationsabhangigen Dimensionierung die ausgeschriebenen Leistungen
innerhalb des Ausschreibungszeitraumes andern, miissen auch die Anbieter fir eine optimale
Preisfindung ihre Angebote Uberarbeiten.

Axpo, SWM:
Die Gebotsstellung bei der Minutenreserveleistung (MRL) ist abhangig von der Bezuschlagung
der Gebote fur SRL.

Evonik, VIK, VKU:

Es ist zu berlcksichtigen, dass bei kleinen Anbietern die Leitwarten 24/7 besetzt sind, jedoch
nicht die Handelsabteilungen.

Anm. BKG6:

Die Aussage wird dahingehend verstanden, dass die an einem Werktag fiir das Wochenende
abgegebenen Angebote bei einer Zuschlagserteilung und Erbringung am Wochenende (z.B.
Zuschlag am Samstag, Erbringung am Sonntag) ausgefiihrt werden kénnen, bei Nichtbezu-
schlagung jedoch eine Vermarktungsméglichkeit am Wochenende nicht besteht. Soweit die-
ses Verstandnis nicht korrekt sein sollte, wird um Erlduterung gebeten.

VCI:
Unternehmen mit nicht-energiewirtschaftlichem Kerngeschaft kdnnen eine kalendertagliche
Gebotsabgabe in vielen Fallen nicht realisieren.

BDEW, Bilanzkreiskooperation, EnBW, envia, Lechwerke, Next Kraftwerke, Siidvolt,
Vorarlberger lllwerke:

Eine Ausweitung der erforderlichen Arbeitsprozesse auf Wochenend- und Feiertage ist mit
hohem Aufwand und Kosten verbunden (Investitionskosten in die Software, um die neuen

Prozesse abwickeln zu kénnen und auch deutlich hohere Personalkosten).






BDEW, Bilanzkreiskooperation:

Kleinere Anbieter mussten ggf. auf die Vermarktung an Wochenenden und Feiertagen verzich

BDEW, Bilanzkreiskooperation, envia, Evonik, SWM, VCI, VIK, VKU pladieren fiir eine

werktagliche Ausschreibung.

Bilanzkreiskooperation:

Die kalendertagliche Ausschreibung diirfte zu einem Rickgang des Angebotsvolumens flih-
ren. Ferner ist die kalendertagliche Ausschreibung auch ein Hemmnis flir potenzielle neue
Anbieter. Der volkswirtschaftliche Nutzen ggu. einer werktaglichen Ausschreibung ist fraglich;

ein Nutzen fir die Systemsicherheit ist nicht erkennbar.

Anm. BK6:

Ziel der Verfahren zur Weiterentwicklung der Ausschreibungsbedingungen flir SRL und MRL
ist die Integration der EE-Anlagen, insbesondere jener mit fluktuierender Einspeisung, in die
Regelenergiemérkte. Angesichts der zunehmenden Einspeisung aus Windenergie- und Pho-
tovoltaik-Anlagen und deren erheblicher Bedeutung fiir das Elektrizitédtsversorgungssystem,
gilt es, die Betreiber dieser Anlagen an die Verantwortung zur Erbringung von Systemdienst-
leistungen — vorliegend der Regelenergie — heranzufiihren. Dies setzt Ausschreibungen nahe
am Erbringungszeitpunkt voraus. Mit einer kalendertédglichen Ausschreibung ldsst sich dieses

Ziel nach derzeitiger Auffassung der BK6 am besten erreichen.

1.2. Ausschreibungsablauf

a) Beginn der Ausschreibung fiir den Erbringungstag D: D-5, 10:00 Uhr, Ende der Aus-
schreibung: D-1, 9:008:00 Uhr

b) Information der Anbieter tiber die Zuschlagserteilung: D-1, spétestens 9:30.9:00 Uhr

c) Modglichkeit einer zweiten Ausschreibung, sofern der Bedarf an Sekundérregelleis- |

tung nicht in der ersten Ausschreibung gedeckt wurde: D-1, am Nachmittag

Zu a) Die Beschlusskammer schlagt vor, den Beginn der Ausschreibung von Sekundarregel-
leistung auf D-5, 10:00 Uhr, und das Ende der Ausschreibung auf D-1, 9:00-8:00 Uhr, festzule-
gen. Damit startet die Ausschreibung weit vor ihnrem Ende, welches aufgrund der geplanten ka-
lendertaglichen Ausschreibung auch auf ein Wochenende oder auf einen Feiertag fallen kann.
Insbesondere kleine Anbieter, die aufgrund ihrer betrieblichen Organisation fiir eine Angebots-
abgabe an Wochenenden oder Feiertagen nicht zur Verfligung stehen, sollen damit die Mdglich-

keit erhalten, eine Angebotsabgabe zu Blrozeiten zu realisieren. Die vorgesehene Vorlaufzeit

—| Kommentar [BK6d1]: Die BK6 hat

den Wunsch der UNB nach einer ein-
stlindigen Vergabezeit sowie die Anre-
gungen der Marktakteure zur Verlange-
rung des Zeitraums zwischen der Zu-
schlagserteilung fir SRL-Gebote und
dem Ende der MRL-Ausschreibung
aufgegriffen und gesteht fiir beide
Zeitraume 1 Stunde zu. Damit ergeben
sich — ausgehend von einem Ende der
MRL-Ausschreibung um 10:00 Uhr —
als Frist fiir die Bekanntgabe der Zu-
schlagserteilung 9:00 Uhr und als Frist

fur das Ende der SRL-Ausschreibung
\| 8:00 Uhr.

| Kommentar [BK6d2]: Siche Kom-

mentar oben.
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erscheint unter Berilicksichtigung mdéglicher Feiertagskonstellationen geeignet, dieses Ziel zu

erreichen.

Durch das beabsichtigte Ende der Ausschreibung, D-1 um 9:00-8:00 Uhr, dlrfte der Zeitraum
von der Angebotsabgabe bis zum Erfillungszeitpunkt ausreichend kurz sein, um insbesondere
Anbietern kurzfristiger Flexibilitdt, wie etwa Betreibern dargebotsabhangiger EE-Anlagen, eine
bessere Prognose ihrer fiir die Sekundarregelleistung zu vermarktenden Kapazitaten zu ermog-

lichen.

Zudem soll die Ausschreibung fiir Sekundarregelleistung damit vor der Minutenreserveaus-
schreibung enden, deren Ende gegenwartig auf 10:00 Uhr festgelegt ist, sowie vor der Day-
Ahead-Auktion der EPEX SPOT um 12:00 Uhr.

Zu b) Die vorgesehene Information der Anbieter Uber die erfolgte Zuschlagserteilung, D-1, spa-
testens 9:36-9:00 Uhr, wirde es den Anbietern erlauben, die Kapazitaten ihrer nicht bezuschlag-

ten Angebote in die Ausschreibung fur Minutenreserveleistung einzubringen.

Zu a) und b)

Bilanzkreiskooperation, VIK:

Die vorgesehene Mdglichkeit, Angebote mehrere Tage im Voraus abgeben zu kdnnen, ist sehr
zu begrifien, da sie den Anbietern eine flexiblere Handhabung der Arbeitsprozesse gestattet.
Die Notwendigkeit, bei einer kalendertaglichen Ausschreibung auch an Wochenend- und Fei-

ertagen tatig werden zu missen, entfallt dadurch jedoch nicht.

Lechwerke, Statkraft:

Da die indikativen Bedarfe nicht verbindlich sind, kénnen auf dieser Basis auch keine verbind-
lichen Angebote abgegeben werden. Die Verdffentlichung D-5 ist daher nur bedingt nitzlich
und schafft keine Mdglichkeit, Tatigkeiten an Wochenenden zu vermeiden. (Vgl. 1.8.)

Anm. BK6:

Die Méglichkeit, Angebote auf Basis indikativer Bedarfe bereits mit zeitlichem Vorlauf ab D-5
und somit an Werktagen abzugeben, stellt ein Angebot an den Markt dar. Soweit seitens des
Marktes kein Nutzen in dieser Regelung gesehen wird, da zur effizienten Angebotsabgabe
zwingend finale Bedarfswerte vorliegen miissen und auf den angedachten Vorlauf verzichtet
werden kann, wére ein Ausschreibungsbeginn zum Zeitpunkt der Veréffentlichung der finalen
Bedarfe, D-2, festzusetzen. Als Argumente gegen eine kalendertédgliche Ausschreibung kén-

nen die vorstehenden Vortrdge jedenfalls nicht geltend gemacht werden (s. 1.1.).






BDEW, Evonik, VCI, VIK:

Langere Ausschreibungszeitfenster zur Gebotsabgabe werden begriikt; es sollten jedoch An-
derungen bereits eingestellter Gebote hinsichtlich Gebotspreisen und -gréRen oder eine An-
gebotsricknahme bis zum Ausschreibungsende ermdglicht werden. Es ist nicht zu erwarten,
dass die Preise weit vor D-2 aussagekraftig sein werden, da der finale UNB-Bedarf dann noch
nicht bekannt ist. Verlassliche Preise werden sich also erst naher am Lieferzeitpunkt bilden.
Anm. BK6:

Vor dem Hintergrund méglicher Bedarfsénderungen seitens der UNB erscheint eine Anpas-
sung bereits abgegebener Angebote in Bezug auf Gebotspreis und -gré8e sowie ggf. das Ent-
fernen dieser Angebote bis zum Ausschreibungsende sachlogisch.

Es wird hierzu um Stellungnahme der UNB gebeten.

Die UNB wiinschen eine Offnungsklausel, die im Einzelfall auch ein Gate Open bereits D-7
anstelle von D-5 zuldsst, da bei ungtlinstiger Lage von Feiertagen, die Notwendigkeit bestehen
kann, den Markt friiher zu 6ffnen.

Anm. BK6:

Eine offene Regelung in der Gestalt ,Beginn der Ausschreibung fiir den Erbringungstag D:
mindestens D-5, 10:00 Uhr, (...)“ wédre mdéglich, erfordert aber weiterhin die Erstellung eines
Ausschreibungskalenders, aus dem fiir die Marktakteure ersichtlich ist, wann der Ausschrei-

bungsbeginn fiir die jeweiligen Ausschreibungen tatsachlich stattfindet.

UNB:

Der Zeitraum zwischen dem Ende der SRL-Ausschreibung und der Information lber die Zu-
schlagserteilung der SRL-Gebote sollte wegen der Mdéglichkeit von Stérungen von 30 Minuten
auf 60 Minuten verlangert werden. Eine Differenzierung zwischen dem Zeitpunkt der Bekannt-
gabe der Zuschlagserteilung fir den Anbieter und der Veroffentlichung der Ausschreibungser-
gebnisse ist nicht erforderlich, sofern eine einstiindige Vergabezeit vorgesehen wird. (vgl. 1.8.)
Anm. BK6:

Unter Beriicksichtigung der Vortrdge der Marktakteure (s.u.) und der unten vorgeschlagenen
Bekanntgabe der Zuschlagserteilung, D-1, 09:00 Uhr, ergdbe sich ein Ende der SRL-

Ausschreibung D-1 um 08:00 Uhr. Siehe Anderung in lit. a nebst Kommentar.

Axpo, BDEW, Bilanzkreiskooperation, CLENS, E.ON, EFET, EnBW, Energy2 market,
ENGIE, GETEC, Lechwerke, Next Kraftwerke, SWM, UNIPER, Vattenfall, VKU:

Der Zeitraum von 30 Minuten zwischen der Information Uber die Zuschlagserteilung bei der
SRL und dem Ausschreibungsende der MRL ist zu kurz, um ein aktualisiertes Angebot mit der
nicht bezuschlagten Leistung aus der SRL-Ausschreibung fir die MRL-Ausschreibung zu er-

stellen.






Anm. BKG6:

Es wird eine Erweiterung des genannten Zeitraums auf 60 Minuten als sinnvoll erachtet. Unter
Beriicksichtigung des Endes der MRL-Ausschreibung, D-1 um 10:00 Uhr (s.u.), ergébe sich
damit als Frist fiir die Information der Anbieter (iber die Zuschlagserteilung sowie fiir die Verof-
fentlichung der Ausschreibungsergebnisse (vgl. 1.8. lit. ¢) D-1, 09:00 Uhr. Siehe Anderung in
lit. b nebst Kommentar.

BDEW, EFET, EnBW, SWM:

Keinesfalls darf die Zeitspanne zwischen MRL-Ausschreibung und Day-Ahead-Auktion ver-
kirzt werden.

Anm. BK6:

Das Ende der MRL-Ausschreibung verbleibt bewéhrter Weise bei D-1, 10:00 Uhr.

BDEW, BVES, EFET, EnBW, Energy2 market, GETEC, Osterreichs E-Wirtschaft, SWM,
TIWAG, Vattenfall, Vorarlberger lllwerke:

Die SRL-Ausschreibung sollte (ggf. alternativ) auf D-2, Nachmittag vorgezogen werden.

Anm. BK6:

Ein Ende der SRL-Ausschreibung, D-2, kommt nicht in Betracht, da damit das mit dem vorlie-
genden Verfahren verfolgte Ziel, EE-Anlagen mit fluktuierender Einspeisung in den Markt fiir

SRL zu integrieren, nicht erreicht werden kann (vgl. Anmerkung zu 1.1.).

BDEW, E.ON, UNIPER:

Zeitlicher Abstand zwischen der Gebotsabgabe fir SRL und MRL und der Frist zur Abgabe
nachtraglicher Fahrplane muss gewahrt bleiben.

Anm. BK6:

Die Frist zur Abgabe nachtréglicher Fahrpléne ist Bestandteil der Regelungen des Standardbi-
lanzkreisvertrags, zu dem seitens der Marktakteure gegenwértig eine Branchenldsung erarbei-
tet wird. Der o.g. Sachverhalt wére insoweit im Rahmen eines solchen Branchenkompromis-

ses zu beriicksichtigen.

Zu c) Fur den Fall der Bedarfsunterdeckung in der Sekundarregelleistungsausschreibung soll
es den Ubertragungsnetzbetreibern wie bisher gestattet sein, eine zweite Ausschreibung vorzu-
nehmen. Da das Ende der ersten Ausschreibung gem. 1.2. lit. a fir D-1, 9:066-8:00 Uhr, vorge-
sehenen ist, verbliebe den Ubertragungsnetzbetreibern ausreichend Zeit fiir eine zweite Aus-

schreibung am Nachmittag desselben Tags.





BDEW, E.ON, EFET, EnBW, GETEC, Osterreichs E-Wirtschaft, TIWAG, UNIPER, Vatten-
fall, Vorarlberger lliwerke:

Die zweite Auktion der SRL sollte vor der MRL- und der Day-Ahead-Auktion stattfinden.
Grund: Ansonsten ware eine Zurlckhaltung von Kapazitaten fir die zweite SRL-
Ausschreibung und damit eine Beeinflussung von Liquiditat und Preisen auf dem MRL- und
insbesondere auf dem Day-Ahead-Markt moglich.

Anm. BK6:

Fiir den Ausnahmefall der Bedarfsunterdeckung in der ersten SRL-Ausschreibung soll den
UNB die Durchfiihrung einer zweiten Ausschreibung erlaubt sein. Die Gefahr der Kapazitéts-
zurtickhaltung in diesem Ausnahmefall diirfte gering sein. Eine generelle Regelung, die den
Ausnahmefall einer zweiten Ausschreibung terminlich in den reguldren Ausschreibungsablauf
der SRL-Ausschreibung und insoweit in die Folge aus SRL-, MRL- sowie Day-Ahead-Auktion
einordnet, wird somit als nicht zielflihrend erachtet. Die Mdglichkeit einer zweiten Ausschrei-

bung am Nachmittag desselben Tags wird als ausreichend betrachtet.

1.3. Ausschreibungskalender
Abschaffung des Ausschreibungskalenders fiir die Sekundéarregelung
Angesichts der beabsichtigten kalendertaglichen Ausschreibung von Sekundarregelleistung, D-1

fur den Erbringungstag D, halt die Beschlusskammer die Erstellung eines Ausschreibungskalen-

ders im Falle der Sekundarregelung perspektivisch nicht mehr fiir erforderlich.

BDEW:

Falls zusatzliche Mengen an einem Termin ausgeschrieben werden, z.B. vor bestimmten Wet-
terlagen oder langen Feiertagswochenenden, sollte dies in einem &ffentlichen Kalender und
mittels einer elektronischen Nachricht an potenzielle Anbieter bekannt gegeben werden.

Anm. BK6

In der Praxis der vergangenen Jahre hat sich bewéhrt, dass die Ausschreibung von Zusatz-
bzw. deutlich erhbhten Mengen zu bestimmten Ereignissen, bspw. Weihnachten/Silvester,
Sonnenfinsternis etc., den Marktakteuren seitens der UNB rechtzeitig angekiindigt wurde. In

dieser Weise soll auch kiinftig verfahren werden.

VCI, VIK:
Bei einer werktaglichen Ausschreibung ware ein Ausschreibungskalender weiterhin hilfreich
und erforderlich. Der Aufwand fir die Erstellung eines Ausschreibungskalenders ware aber

Uberschaubar.
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VKU:
Der Ausschreibungskalender sollte beibehalten werden. Die kalendertagliche Ausschreibung
von SRL, D-1 fiir den Erbringungstag D, zwingt einige Akteure, am Wochenende und an Feier-

tagen keine SRL anzubieten.

Anm. BK6:

Bis auf wenige Ausnahmen sieht der Markt bei kalendertédglicher Ausschreibung kein Erfor-
dernis fiir einen Ausschreibungskalender. Sollte jedoch eine Regelung fiir einen flexiblen Aus-
schreibungsbeginn (Abweichung von D-5) gewdinscht sein, ist aus Sicht der Beschlusskammer

weiterhin ein Ausschreibungskalender notwendig (vgl. 1.2.).

1.4. Produktzeitscheiben

Ausschreibung und Vergabe der Sekundérregelleistung in sechs Zeitscheiben von je-
weils vier Stunden (0:00 Uhr bis 4:00 Uhr, 4:00 Uhr bis 8:00 Uhr, 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr,
12:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr und 20:00 Uhr bis 24:00 Uhr)

Die gegenwartigen Produktzeitscheiben bei der Sekundarregelleistung, Hauptzeit und Neben-
zeit, erscheinen zu lang, um insbesondere Anbieter kurzfristiger Flexibilitat in den Markt fiir Se-
kundarregelleistung zu integrieren. Die Beschlusskammer erwagt daher, die Produktzeiten auf
Zeitscheiben von jeweils vier Stunden zu verklrzen und insoweit im Sinne einer behutsamen
Weiterentwicklung der Regelleistungsmarkte mit den aktuellen Produktzeitscheiben der Minuten-

reserveleistung zu harmonisieren.

UNB:

Die Umsetzung der vorgeschlagenen Ausgestaltung erscheint méglich und ist im Sinne einer
Produktharmonisierung von SRL und MRL zu begriiRen. Vor einer weiteren Verkirzung der
Produktzeitscheiben ist es allerdings notwendig, betriebliche Erfahrungen mit der geplanten
Marktédnderung und den damit verbundenen Anderungen bei den Regelkonzepten zu sam-

meln.

EnBW, Lechwerke, Next Kraftwerke und TIWAG pladieren fiir die Beibehaltung der gegen-

wartigen Produktzeitscheiben.

Nach Auffassung der Lechwerke und Next Kraftwerke erhéhen sich durch die kalendertagli-
che Ausschreibung und die Verkurzung der Zeitscheiben der SRL auf 4 Stunden IT- und Per-
sonalaufwendungen bei den Anbietern. Mit den steigenden Kosten der Vermarktung diirften

kleinere Anbieter in der Folge kaum noch konkurrenzfahig sein.
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Auch aus Sicht von EnBW erhoht sich der Abwicklungsaufwand erheblich. Gleichzeitig ist
nicht notwendigerweise gesichert, dass nachhaltig ein signifikanter Zuwachs an kurzfristiger
Flexibilitat im Markt entsteht, da mit der MaRnahme auch eine erhebliche Entwertung einzel-

ner Produktscheiben einhergeht.

Anm. BK6:

Unter Beibehaltung der gegenwértigen Produktzeiten ist eine Marktintegration von EE-
Anlagen mit fluktuierender Einspeisung nicht méglich. Insoweit diskutiert auch das Weil3buch
des BMWi explizit eine Verkiirzung der Produktzeiten bei der SRL und regt die Priifung einer

Einfiihrung von 4-Stunden-Produkten oder sogar von stiindlichen Produkten an.

BDEW, E.ON, EFET, EnBW, ENGIE, RWE, Trianel, UNIPER, VKU:

Bei Einfliihrung von 4-Stunden-Zeitscheiben ist zwingend die Einfiihrung von zeitlichen Block-
geboten vorzusehen. Andernfalls werden die fixen Startkosten sowie die Mehrkosten aus der
Zuschlagunsicherheit auf die Leistungskosten des kurzen Produktes umgelegt und die Ge-
botspreise steigen. Blockgebote filhren zwar zu zusatzlicher Komplexitat in der Angebotskal-
kulation und in der Bezuschlagung, erlauben aber eine sachgerechte Verteilung der genann-
ten Kosten, und verhindern, dass eine Benachteiligung konventioneller Anbieter im Re-

gelenergiemarkt zu héheren Systemkosten fiihrt.

Anm. BK6:

Eine Einfiihrung von zeitlichen Blockangeboten wird dulRerst kritisch gesehen. Derartige Blo-
ckangebote wiirden eine Anderung des gegenwértigen Vergabeverfahrens erfordern, bspw. in
Form der Etablierung eines produktzeitscheibeniibergreifenden, kostenoptimierenden Verga-
bealgorithmus. Damit wiirde nicht nur der Komplexitédtsgrad der bereits jetzt schon anspruchs-
vollen Prozesse der Angebotserstellung und -bezuschlagung erheblich steigen, sondern auch
die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Zuschlagserteilung fiir alle Marktakteure sinken.
Insbesondere fiir neue und kleine Anbieter wére eine Angebotskalkulation in einem solch
komplexen System nur noch schwer méglich. Dies diirfte sich als Markteintrittshemmnis er-
weisen, das der Integration von EE-Anlagen entgegensteht und dariiber hinaus Marktaustritte
bereits agierender Anbieter nach sich ziehen kbnnte.

Zudem stehen zeitliche Blockangebote der Reduzierung von Must-Run-Kapazitdt konventio-

neller Erzeuger entgegen.
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bne, DIHK, LichtBlick, STEAG:

Die Verkiirzung auf 4-Stunden-Produkte ist nicht ausreichend. Es werden Produktzeiten von
1 Stunde empfohlen. Grund: Foérderung der Marktintegration von EE-Anlagen, da: groRere
Prognosesicherheit fir Einspeiser aus fluktuierenden Energietragern, Erhohung der anbietba-
ren Leistung.

Anm. BK6:

Eine Reduktion der Produktzeiten von gegenwértig HT/NT auf stiindliche Produkte wére ein
erheblicher Schritt, der insbesondere vor dem Hintergrund der damit einhergehenden Anpas-
sungen bei den Regelkonzepten der UNB weitreichende Konsequenzen fiir die Systemsicher-
heit hétte. Insoweit ist hier eine behutsame Weiterentwicklung der Produktzeit angezeigt, die
die Mdbglichkeit bietet, Erfahrungen fiir eine spétere weitere Verkiirzung zu sammeln. Produkt-
zeitscheiben von 4 Stunden erscheinen daher als ein sinnvoller Kompromiss, der sowohl die
Sicherheitserwdgungen der UNB als auch die angestrebte Marktintegration von EE-Anlagen
mit fluktuierender Erzeugung berlicksichtigt.

1.5. MindestangebotsgroRe

Beibehaltung der Mindestangebotsgréf3e von 5 MW fiir die Teilnahme an der Ausschrei-
bung von Sekundérregelleistung, jedoch Zuldssigkeit von AngebotsgréRen in Héhe von
1MW, 2 MW, 3 MW oder 4 MW, sofern vom Anbieter innerhalb einer Regelzone maxi-

mal ein Angebot je Sekundérregelleistungsprodukt abgegeben wird

Aus Sicht der Beschlusskammer soll die derzeit fir die Sekundarregelleistung bestehende Min-
destangebotsgrofRe von 5 MW grundsatzlich bestehen bleiben. Jedoch erwagt die Beschluss-
kammer, zur Férderung kleiner Anbieter und insbesondere von Anbietern, die Kleinstanlagen
poolen bzw. Demand-Side-Management-Systeme betreiben, die Abgabe von Angeboten unter-
halb der MindestangebotsgroRe zu gestatten, sofern sie innerhalb einer Regelzone nur ein ein-
ziges Angebot pro Sekundarregelleistungsprodukt, d. h. je Regelrichtung und Zeitscheibe, stel-
len. Damit sollen kleine Anbieter in die Lage versetzt werden, eigenstédndige Angebote abzuge-
ben. Nach den gegenwartigen Vorgaben besteht fir Akteure, die die Mindestangebotsgréle

innerhalb einer Regelzone nicht erreichen, nur die Option, mit weiteren Betreibern von Anlagen

bzw. potenziellen Anbietern von Sekundarregelleistung anderer Regelzonen in Kooperation zu
treten und im Wege einer regelzonenlbergreifenden Poolung die Mindestangebotsgrole von
5 MW zu erlangen. Die vorgeschlagene Regelung soll fiir diese Anbieter eine deutlich erleichter-
te Marktteilnahme bewirken.
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Die erwogene Beschrankung auf die Abgabe maximal eines Angebots je Sekundarregelleis-
tungsprodukt innerhalb derselben Regelzone soll den Ausnahmecharakter dieser Vorgabe un-
terstreichen. Sofern ein Anbieter mehrere Pools innerhalb derselben Regelzone betreibt, bspw.
einen Kraftwerks-Pool und einen Pool mit Kleinstanlagen, sollen diese Anlagenpools in Bezug

auf die Anwendung der Ausnahmeregelung wie separate Anbieter behandelt werden.

EnBW, Energy2market, envia, Lechwerke, RWE, TIWAG, VSE:

Es wird fur die Beibehaltung der MindestangebotsgrofRe pladiert. Die Ausnahmeregelung lie-
fert keinen Mehrwert ggu. der bestehenden Poolungsmdglichkeit. Aus Sicht von VSE und
envia bestehen bereits heute etablierte, effiziente Poolinglésungen, die sowohl gegeniiber
den UNB (Praqualifikations-, Abruf- und Abrechnungsaufwand) wie auch fiir Anlagenbetreiber
(ausbleibendes Investitions- und Ressourcenrisiko gegeniiber Eigenvermarktung wie auch
Ausfallreservesicherheit) weitaus effizientere Umsetzungs- und Marktteilnahmemdéglichkeiten
darstellen. In ahnlicher Weise aulert sich auch Energy2market, die ferner betonen, dass das
Verhéltnis von Nutzen zu Aufwand auf Seiten von Marktakteuren und UNB angesichts der oft
nur temporaren Bereitstellung von weniger als 5 MW bei Markteintritt von Anbietern zu gering

sein dirfte.

BDEW, E.ON, UNIPER:
Komplizierte Ausnahmeregelungen sollten vermieden werden; die Prifung zur Verhinderung

von Umgehungen der Regelung ist mit unnétigem administrativem Aufwand verbunden.

envia, Lechwerke, RWE, Statkraft:
Die Ausnahmeregelung ist mit einer Ungleichbehandlung, ggf. Diskriminierung, unterschiedlich

grof3er Anbieter verbunden und fiihrt zu Marktverzerrungen.

Evonik:
Bei der Ausnahmeregelung wird ausgeblendet, dass die angebotene Kleinleistung auch besi-

chert werden muss.

UNB:

Die Ausnahmeregelung wird begrtiRt. Jedoch sollte die Aussage, dass verschiedene Anlagen-
pools eines Betreibers wie unterschiedliche Anbieter behandelt werden, prazisiert werden, da
durch die vorliegende Formulierung ein Anreiz zur Splittung bereits praqualifizierter Anlagen
auf mehrere Pools entstehen kénnte. Dies wére fiir die UNB und auch fiir die Anbieter ein zu-
satzlicher Aufwand, da separate Online-Werte fiir die Soll- und Ist-Wert-Bildung separat tber-
tragen, abgerechnet und gepriift werden miissten. Die UNB schlagen deshalb vor, dass jeder

Anbieter maximal einen Pool bilden darf, fiir den die oben dargestellte Ausnahmeregelung gilt.
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Damit ware auch eine Gleichbehandlung in Bezug auf die Ausnahmeregelung von Be-

standsanbietern und neuen Anbietern gegeben.

Anm. BK6:

Die UNB werden gebeten, das Konzept der vorgeschlagenen Ausnahmeregelung zu erldutern.

BDEW, bne, BVES, DIHK, E.ON, EFET, LichtBlick, Statkraft, UNIPER: fordern eine gene-
relle Absenkung der MindestangebotsgroRe auf 1 MW. Aus Sicht des bne hatte dies grofiere
Rechtssicherheit fir alle Marktakteure als die vorgesehene Ausnahmeregelung. Zwar werden
Anbieter schon aus ékonomischen Grunden nicht auf Dauer mit solch kleinen Angeboten am
Markt teilnehmen. Eine niedrige MindestangebotsgroRe von 1 MW wiirde jedoch den Marki-
eintritt deutlich vereinfachen.

Anm. BK6:

Eine generelle Absenkung auf 1 MW diirfte angesichts der bereits beabsichtigten Anderungen
- Verkiirzung des Ausschreibungszyklus und der Produktzeiten - unter Systemsicherheitsge-
sichtspunkten sowie dem Aspekt der Fehler- und Stéranfilligkeit des Gesamtsystems (Re-
gelenergiebeschaffung, -abruf, -abrechnung) zu weitreichend sein.

Es wird um Stellungnahme der UNB gebeten.

1.6. MOoglichkeit der Poolung von Anlagen

Abschaffung der regelzonenlibergreifenden Poolung von Anlagen zur Erbringung von

Sekundérregelleistung zur Erreichung der Mindestangebotsgréf3e

Bei Umsetzung der geplanten Ausnahmeregelung von der MindestangebotsgrofRe diirfte die
bisher bestehende Mdoglichkeit einer regelzoneniibergreifenden Poolung von Anlagen zum Er-
reichen der MindestangebotsgréRe tberfliissig sein. Im Ubrigen sollen die Vorgaben der Tenor-
ziffer 8 des Beschlusses BK6-10-098 bestehen bleiben.

BEE:

Die unter 1.5. vorgeschlagene Ausnahmeregelung ist der derzeit formal bestehenden Rege-
lung zum Pooling vorzuziehen. Diese konnte de facto nicht genutzt werden, weil die UNB die
technische Maoglichkeit zur regelzonenibergreifenden Poolung zum Erreichen der Mindestan-

gebotsgrofle nicht geschaffen haben.

Auch aus Sicht der Lechwerke kann die regelzonenubergreifende Poolung von Anlagen ab-

geschafft werden, da dieses Prozedere in der Praxis kaum umsetzbar war.
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UNB:

Die regelzonenubergreifende Poolung ist aufgrund der hohen technischen Komplexitat und fi-
nanziellen bzw. bilanziellen Risiken auf Seiten der Anbieter und UNB abzulehnen. Seit Inkraft-
treten der aktuellen Festlegung aus dem Jahre 2011 wurden keine regelzoneniibergreifenden

Pools zur Erreichung der Mindestgebotsgrofe eingerichtet.

Bilanzkreiskooperation, E.ON, EnerNOC, UNIPER, Statkraft:

Bei MindestangebotsgréRen von 1 MW ist Poolung nicht erforderlich.

BDEW, bne, EnBW, envia, LichtBlick, Osterreichs E-Wirtschaft, RWE, STEAG, VIK, VSE:
pladieren dafiir, dass die 0.g. Poolung als bewahrtes, marktférderndes Instrument erhalten
bleiben sollte.

VIK:

Die Ausnahmeregelung unter 1.5. darf die bestehende Mdglichkeit zur Poolung nicht ein-
schranken. Ansonsten konnte die Gefahr bestehen, dass dem Markt die bisher gepoolten Ka-
pazitaten verloren gehen, da sich fir kleine Anbieter u.U. der ansonsten vom Aggregator
Ubernommene administrative Aufwand, z.B. fur Praqualifikation und Angebotsabgabe, wirt-

schaftlich nicht darstellen lasst.

CLENS:

Die bestehende Regelung zur regelzonenlibergreifenden Poolung sollte dahingehend weiter-
entwickelt werden, dass zur Erreichung der MindestangebotsgréRe Technische Einheiten re-
gelzonenulbergreifend gepoolt werden durfen und das dafiir erforderliche Anbieterleitsystem
an den Standort von lediglich einem UNB angebunden werden muss. Diese Manahme wiirde
die Systemkosten fur Teilnehmer mit geringen Angebotsleistungen erheblich reduzieren und
die Markteintrittsbarrieren effektiv senken, ohne Abstriche bei der Systemsicherheit in Kauf

nehmen zu mussen. In dhnlicher Weise aul3ert sich auch BalancePower.

BDEW, BEE, EFET, dena, Evonik, TIWAG, Trianel VCI:
Es wird eine Ausweitung des Instruments im Hinblick auf eine generelle regelzonenibergrei-

fende Poolung insbesondere auch zur Besicherung gewtiinscht.
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BEE, dena

Die hohen Anforderungen an die Verfugbarkeit im Regelleistungsmarkt kdnnen nur mit sehr
grofen und damit tendenziell regelzoneniibergreifenden Pools erreicht werden. Mit einer re-
gelzonenlbergreifenden Poolung lassen sich die regional unterschiedlichen Wetterbedingun-
gen dazu nutzen, ein gesichertes Produkt aus einem Pool von Windenergieanlagen anzubie-

ten. Dies senkt den Prognosefehler und verringert die Besicherungskosten.

Anm. BK6:

Bereits im Rahmen der bestehenden, im Jahr 2011 erlassenen Festlegung hat sich die Be-
schlusskammer mit dem Wunsch der Marktakteure nach einer generellen regelzonentibergrei-
fenden Poolung auseinandergesetzt. Sie hat der generellen regelzoneniibergreifenden Poo-
lung jedoch nicht zugestimmt, da diese nicht mit den auf der gegenwértigen Regelzonenstruk-
tur basierenden Mechanismen zur Uberwachung und Steuerung der Lastfliisse zu vereinbaren
war. Insbesondere kann die bei der regelzoneniibergreifenden Polung erlaubte jederzeitige
Verlagerung der Regelenergieerbringung auf Anlagen in anderen Regelzonen die Wirkung der
von den UNB zur Engpassbehebung getroffenen MalRnahmen reduzieren bzw. konterkarieren
und sogar eine Verschérfung von Engpédssen bewirken. Seitdem hat sich die Situation im
deutschen Ubertragungsnetz in Bezug auf das Vorliegen temporérer Leitungsengpésse deut-
lich verschlechtert, so dass die UNB gegenwértiq erheblich mehr RedispatchmalBnahmen
durchfiihren miissen. Angesichts dessen kann dem Wunsch nach Etablierung einer generellen
regelzonentibergreifenden Poolung nach derzeitiger Einschétzung der BK6 nicht entsprochen

werden.

Die UNB werden um Stellungnahme gebeten.

1.7. Einbindung in die Leistungs-Frequenz-Regelung

Streichung der Vorgabe einer Punkt-zu-Punkt-Festnetzverbindung oder einer (libertra-
gungsnetzbetreibereigenen Fernwirkverbindung zur Einbindung in die Leistungs-

Frequenz-Regelung

Die gegenwartige Vorgabe, dass die informationstechnische Verbindung zur Einbindung des
Anbieters in die Leistungs-Frequenz-Regelung in Gestalt einer Punkt-zu-Punkt-Festnetz-
verbindung oder durch eine Ubertragungsnetzbetreibereigene Fernwirkverbindung zu erfolgen
hat, wird in der Praxis bereits nicht mehr gelebt. Die Ubertragungsnetzbetreiber haben inzwi-
schen der Weiterentwicklung der IT-Technologie Rechnung getragen und lassen andere infor-
mationstechnische Verbindungstechnologien zu. Die Beschlusskammer erwagt daher, an der
genannten Vorgabe kiinftig nicht mehr festzuhalten. Im Ubrigen sollen die Regelungen der
Tenorziffer 10 des Beschlusses BK6-10-098 erhalten bleiben.
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Mit Ausnahme von Osterreichs E-Wirtschaft, TIWAG, Vorarlberger lllwerke, die eine Strei-
chung der o.g. Reglung vor dem Hintergrund einer wachsenden Bedeutung der Cybersicher-
heit ablehnen, wertet der Markt die vorgeschlagene Streichung positiv. Darliber hinaus gibt es

folgende wesentliche Anmerkungen:

Die UNB schlagen folgende Formulierung fiir eine zukiinftige Regelung vor: ,Die Einbindung
eines Anbieters in die Leistungs-Frequenz-Regelung ist Uber eine informationstechnische
Verbindung entsprechend den Anforderungen der UNB insbesondere im Hinblick auf IT-

Sicherheit und Verfugbarkeit zu realisieren.*

CLENS und LichtBlick regen eine Positivliste zulassiger kommunikationstechnischer Lésun-
gen/Produkte an. Dies konnte sowohl den regelmaRigen Prifungs- und Beratungsaufwand auf
UNB-Seite als auch die Unsicherheit auf Marktseite reduzieren.

Anm. BK6:

Die UNB werden gebeten, zu priifen und darzulegen, ob die Erstellung und Veréffentlichung

einer Liste zuldssiger kommunikationstechnischer L6sungen (Positiviiste) méglich ist.

LichtBlick und Lechwerke kritisieren jahrlich wechselnde SRL-IT-Anforderungen der UNB

sowie eine unterschiedliche Auslegung der IT-Anforderungen bei den einzelnen UNB.

1.8. Transparenz- und Veroéffentlichungspflichten

a) Veréffentlichung der indikativen Bedarfe an Sekundérregelleistung: D-5, 10:00 Uhr

b) Veréffentlichung der finalen Bedarfe an Sekundéarregelleistung: D-2, 16:00 Uhr

c) Verdffentlichung einer anonymisierten Liste aller bezuschlagten Sekundérregelleis-
tungsangebote (inkl. Angebotsleistung, Leistungspreis, Arbeitspreis, Kennzeichnung
von Angeboten zur Kernanteilsdeckung) sowie des mittleren mengengewichteten
Leistungspreises und des Grenzleistungspreises (jeweils fiir jede Produktzeitscheibe
und Uber den Tag gemittelt): D-1, 16:00-9:00 Uhr, im Falle der Durchfiihrung einer

zweiten Ausschreibung erst spétestens eine Stunde nach deren Ende

d) Veréffentlichung des Saldos des Netzregelverbunds, der Salden aller vier Regelzo-
nen sowie der eingesetzten Sekundérregelleistung in viertelstiindlicher Auflésung,
getrennt nach positiver und negativer Sekundérregelenergie, jeweils fiir den Netzre-
gelverbund und alle vier Regelzonen: spétestens 15 Minuten nach Ablauf jeder Vier-

telstunde

—| Kommentar [BK6d3]: Die BK6 hat

den Wunsch der UNB nach einer ein-
stlindigen Vergabezeit (vgl. 1.2. lit. b)
aufgegriffen. Insoweit ergibt sich als
Frist fir die Information der Anbieter
Uiber die Zuschlagserteilung 9:00 Uhr.
Die Notwendigkeit einer zeitlichen
Differenzierung zwischen Bekanntgabe
der Zuschlagserteilung und Veréffentli-
chung der Ausschreibungsergebnisse
wird seitens der UNB dann nicht mehr
gesehen.
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Zu a)und b) Die beabsichtigten Regelungen zur Verdéffentlichung der Bedarfe an Sekundarre-
gelleistung antizipieren bereits die Mdglichkeit einer zukiinftigen dynamischen, tagesscharfen
— ggf. sogar zeitscheibenscharfen — Dimensionierung und Beschaffung von Sekundarregelleis-
tung durch die Ubertragungsnetzbetreiber. Da der Beginn der Ausschreibung im Interesse der
Forderung kleiner Anbieter bereits D-5, 10:00 Uhr, stattfinden soll, wiirde die Mitteilung der Be-
darfe zu diesem Zeitpunkt zunachst auf indikativer Basis erfolgen. Auf dieser Grundlage ist nach
Ansicht der Beschlusskammer eine Angebotsstellung méglich. Die seitens der Ubertragungs-
netzbetreiber mittels dynamischer Dimensionierung festgestellten finalen Sekundarregelleis-
tungsbedarfe waren dann D-2, spatestens um 16:00 Uhr, zu verdffentlichen. Der damit gegebe-
ne zeitliche Vorlauf zu der D-1 um 9:00-8:00 Uhr endenden Ausschreibung sollte ausreichen, um
auf Basis der finalen Bedarfswerte Angebote zu erstellen bzw. eine bereits auf Grundlage vor-

laufiger Bedarfswerte vorgenommene Angebotsstellung anzupassen.

Soweit die Ubertragungsnetzbetreiber eine dynamische Dimensionierung der vorzuhaltenden
Sekundarregelleistung noch nicht praktizieren, sollen die finalen Bedarfe fir Sekundarregelleis-

tung bereits D-5 um 10:00 Uhr zu verdéffentlichen sein.

[Die gegenwartig vorgegebene Begriindungspflicht der Ubertragungsnetzbetreiber bei Bedarfs-
anderungen von mehr als 5 % gegenulber der vorherigen Ausschreibung durfte angesichts einer
zukunftigen dynamischen Dimensionierung und Beschaffung von Sekundarregelleistung nicht

mehr zielfiihrend sein,

Bis zur Einflihrung einer dynamischen Dimensionierung und Beschaffung von Sekundarregel-
leistung soll die vorstehende Begriindungspflicht jedoch bestehen bleiben.

Lechwerke, Statkraft:

Da die indikativen Bedarfe nicht verbindlich sind, kdnnen auf dieser Basis auch keine verbind-
lichen Angebote abgegeben werden. Die Veroffentlichung D-5 ist daher nur bedingt nitzlich
und schafft keine Mdglichkeit, Tatigkeiten an Wochenenden zu vermeiden.

Anm. BK6:

Vgl. Anmerkung BK6 zu 1.2.: ,Die Mdglichkeit, Angebote auf Basis indikativer Bedarfe bereits
mit zeitlichem Vorlauf ab D-5 und somit an Werktagen abzugeben, stellt ein Angebot an den
Markt dar. Soweit seitens des Marktes kein Nutzen in dieser Regelung gesehen wird, da zur
effizienten Angebotsabgabe zwingend finale Bedarfswerte vorliegen miissen, und auf den an-
gedachten Vorlauf verzichtet werden kann, wére ein Ausschreibungsbeginn zum Zeitpunkt der
Veréffentlichung der finalen Bedarfe, D-2, festzusetzen. Als Argumente gegen eine kalender-
tagliche Ausschreibung kénnen die vorstehenden Vortrdge jedenfalls nicht geltend gemacht

werden (s. 1.1.).“

| Kommentar [BK6d4]: Die gegenwar-

tig bestehende Begriindungspflicht bei
Bedarfséanderungen von 5 % ware ggf.
bei Anwendung einer dynamischen
Dimensionierung der Regelleistung auf
Abweichungen finaler gegentiber indi-
kativer Bedarfe zu Ubertragen.
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ENGIE:

Die Méglichkeit der UNB, die Ausschreibungsmenge auf Basis bereits eingegangener Gebote
und bekannter Preise wahrend des Gebotszeitfensters nach unten anzupassen, wird kritisch
gesehen, da der Anreiz bestehen konnte, bei hohen Gebotspreisen die ausgeschriebene
Menge zu Lasten der Versorgungssicherheit zu reduzieren.

Anm.BKE6:

Um einem etwaigen o.g. Anreiz der UNB vorzubeugen, kénnte fiir die UNB eine Begriin-
dungspflicht bei deutlichen (bspw. mehr als 5 prozentigen) Abweichungen der finalen Bedarfe
gegeniiber den vorab verdffentlichten indikativen Bedarfen vorgesehen werden. Diese Be-
griindungspflicht miisste dann sowohl fiir Abweichungen nach oben als auch nach unten gel-
ten. Eine Alternative dazu wére der Verzicht auf die Verdffentlichung indikativer Bedarfe und
damit einhergehend ein Beginn der SRL-Ausschreibung D-2 bei zeitgleicher Verdffentlichung
der finalen Bedarfswerte.

Fraunhofer IWES:

Die Frist zur Veroffentlichung der finalen Bedarfe sollte naher am Gate-Closure der SRL-
Ausschreibung orientiert sein (d.h. D-1, 8:00 Uhr). Ggf. sollte eine rollierende Anpassung der
Bedarfe stattfinden.

Anm. BK6:

Bei einer Veréffentlichung der finalen Bedarfe so kurzfristig vor Ende der SRL-Ausschreibung,
dtrfte fiir die Mehrheit der Regelenergieanbieter eine sichere Angebotsstellung kaum méglich
sein. Eine rollierende Anpassung der Bedarfe wiirde den Markt mit einer Vielzahl letztlich nicht

relevanter Bedarfsdaten konfrontieren; der Nutzen erscheint insoweit fraglich.

Zu c) Der Umfang der Verdffentlichungspflichten der Tenorziffer 11 lit. b und ¢ des Beschlus-
ses BK6-10-098 soll erhalten bleiben. Allerdings ist aufgrund der beabsichtigten kalendertagli-
chen Ausschreibung eine Anpassung der Frist erforderlich. Die fir die Verdffentlichung der Aus-
schreibungsergebnisse vorgesehene Frist, D-1, 48:06-9:00 Uhr, d.h. von maximal einer Stunde
nach Ausschreibungsende, ist nach derzeitiger Einschatzung der Beschlusskammer fir die
Ubertragungsnetzbetreiber realisierbar und misste den Anbietern von Sekundérregelleistung
ausreichend Zeit bieten, um die aus dem Ergebnis der vergangenen Ausschreibung abgeleiteten
Erkenntnisse in die nadchste Angebotsstellung einflieen lassen zu kénnen.
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Axpo, BVES, DIHK, EFET, Energy2market, envia, Fraunhofer IWES, GETEC, Lechwerke,
RWE, Vattenfall, VKU, Vorarlberger lllwerke pladieren fur eine Veroffentlichung aller SRL-
Gebote, auch der nicht bezuschlagten, analog der MRL.

Anm. BK6:

Es wird darum gebeten, das Erfordernis der Verdffentlichung sémtlicher SRL-Gebote zu be-

griinden.

Die UNB regen an, nicht nur die Angebotsleistung, sondern auch die bezuschlagte Leistung
zu verdffentlichen.
Anm. BK6:

Dies erscheint unkritisch.

Ferner ist aus Sicht der UNB eine Differenzierung zwischen dem Zeitpunkt der Bekanntgabe
der Zuschlagserteilung fir den Anbieter und der Verdéffentlichung der Ausschreibungsergeb-
nisse nicht erforderlich, sofern eine einstiindige Vergabezeit vorgesehen wird.

Anm. BK6:

Diese Anregung wurde aufgegriffen. Siehe Anderung in lit c nebst Kommentar.

Next Kraftwerke:

Die Information Uber den Zuschlag und die Veroffentlichung der Ausschreibungsergebnisse
bei der SRL mussen zeitgleich innerhalb von 5 Minuten nach Beendigung der Ausschreibung
und nicht erst nach 30 min bzw. 60 min erfolgen.

Anm. BK6:

Vgl. Ausfiihrungen zum Ausschreibungsablauf unter 1.2.

Zu d) Der Umfang der Verdffentlichungspflichten der Tenorziffer 11 lit. d und e des Beschlus-
ses BK6-10-098 soll erhalten bleiben. Die beabsichtigte Veroffentlichungsfrist von 15 Minuten
nach Ablauf jeder Viertelstunde entspricht der Vorgabe in Tenorziffer 5 des Beschlusses
BK6-12-024 zur Verdffentlichung des Saldos des Netzregelverbunds und der im Netzregelver-
bund eingesetzten Regelenergiemengen. Diese Frist wird vorliegend auch fir die Veroffentli-
chung der Salden aller vier Regelzonen und der in den vier Regelzonen eingesetzten Sekundar-
regelleistung festgeschrieben.
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BDEW, EnBW und VKU wiinschen eine Veroffentlichung des Saldos des grenziiberschreiten-
den Netzregelverbunds, da nur dieser aussagekraftig ist.

Anm. BK6:

Der SRL-Abruf im deutschen Ubertragungsnetz ist abhéngig vom Austausch im IGCC. Zwar
wird derzeit zuséatzlich zum NRV-Saldo auch der Austausch im IGCC in Form separater Im-
port- und Export-Zeitreihen dargestellt, aus denen mit entsprechendem Aufwand Rlickschliis-
se auf den SRL-/ MRL-Bedarf bzw. -Einsatz gezogen werden kénnten. Die Veréffentlichung
einer zusétzlichen Zeitreihe, die den Einfluss des IGCC-Austauschs im NRV-Saldo abbildet,
waére fiir die Angebotsstellung der Anbieter sicher hilfreich.

Es wird um Stellungnahme der UNB gebeten.

Fraunhofer IWES, Statkraft:

Die Verdffentlichung des Regelzonensaldos sollte mit hoherer Zeitauflosung und in Echtzeit
erfolgen.

Anm. BK6:

Es ist nicht ersichtlich, warum fiir die Erstellung von Angeboten auf dem SRL-Markt eine Ver-
oOffentlichung der NRV-Saldos in Echtzeit erforderlich ist. Eine Verdffentlichung des NRV-
Saldos in Echtzeit wiirde den Bilanzkreisverantwortlichen (BKV) vielmehr den Anreiz bieten,
ihren Bilanzkreis gegen den NRV auszurichten und somit ein aktives Mitregeln der BKV bewir-
ken. Ein solch aktives Mitregeln der BKV steht jedoch in Widerspruch zum derzeitigen Bilanz-
kreis- und Ausgleichsenergiesystem, das eine stets ausgeglichene Bewirtschaftung der Bi-
lanzkreise in der Viertelstunde vorsieht. Zwar ,bestraft* das gegenwartige Ausgleichsenergie-
system systemstiitzende Bilanzkreisabweichungen nicht, die Verpflichtung der BKV fiir einen
Ausgleich ihrer Bilanzkreise zu sorgen, ist davon jedoch unberiihrt. Eine Veréffentlichung in
Echtzeit ist insoweit abzulehnen.

Evonik, VCI und VIK pladieren fiir eine Veroffentlichung der 4-Sekunden-Abrufdaten. Zwar
erhalt man schon auf Anfrage die 4-Sekunden-Bedarfsdaten; diese weichen jedoch signifikant
von den Abrufdaten ab. Insbesondere kleine Anbieter haben kaum Mdglichkeiten zur Abschat-
zung der jeweils abgerufenen Grenzleistungen. Grofere Anbieter konnten hier durch gefa-
cherte kleinteilige Angebote einen Informationsvorsprung als Wettbewerbsvorteil einsetzen.

BEE, bne und CLENS wiinschen eine Veroéffentlichung der aktivierten und tatsachlich er-
brachten Sekundarregelleistung (inklusive separat ausgewiesener aus dem Ausland bezoge-
ner Regelleistung) in sekundlicher Auflésung — idealerweise in Echtzeit. LichtBlick auflert
diesbeziiglich, dass Sekundendaten nach bilateraler Abstimmung mit den UNB bereits jetzt

verfligbar sind, aber nicht automatisch veréffentlicht werden.
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ENGIE wiinscht eine Veroffentlichung der Maximalmengen der eingesetzten SRL je Viertel-

stunde, da nur so Gebote mit korrekten Abrufwahrscheinlichkeiten kalkuliert werden konnen.

Anm. BK6:
Es wird um Stellungnahme der UNB zu den vorstehend dargestellten Veréffentlichungswiin-
schen gebeten.

1.9. Sekundarhandel

Das Weillbuch des Bundeswirtschaftsministeriums diskutiert als Alternative zu einer Verkiirzung
des Ausschreibungszyklus die Einrichtung eines Sekundarhandels.

Ziel des Sekundarhandels ist es, unter Beibehaltung des gegenwartigen wochentlichen Aus-
schreibungszyklus im Primarmarkt, Anbieter kurzfristiger Flexibilitat in den Markt fir Sekundar-
regelleistung zu integrieren. Anbieter von Sekundarregelleistung kénnten im Rahmen eines Se-
kundarhandels, bspw. in Form einer Day-Ahead-Auktion, die Option erhalten, die Erfillung ihrer
in der wochentlichen Ausschreibung eingegangenen Verpflichtungen zur Leistungsvorhaltung
unter Berucksichtigung der aktuellen Marktentwicklung wirtschaftlich zu Gberdenken und ihre
Leistungszuschlage an praqualifizierte Dritte weiterzuverkaufen. Anbieter kurzfristiger Flexibilitat,
denen ein Angebot von Sekundarregelleistung unter den Bedingungen einer wochentlichen
Ausschreibung bisher nicht mdglich war, kénnten diese Leistungszuschlage erwerben und somit
am Markt fur Sekundarregelleistung partizipieren.

Die Beschlusskammer halt den in Abschnitt 1.1. vorgeschlagenen Weg einer kalendertaglichen
Ausschreibung gegeniiber der Einfihrung eines Sekundarhandels nach vorlaufiger Einschat-
zung jedoch fiur vorzugswirdig. Das intendierte Ziel, Potenziale kurzfristiger erzeugungs- wie
auch lastseitiger Flexibilitaten fir den Sekundarregelleistungsmarkt zu erschlielen, lasst sich
nach derzeitiger Auffassung der Beschlusskammer mittels einer kalendertaglichen Ausschrei-
bung auf einfache Weise und relativ zeitnah erreichen. Demgegentber dirfte die Konzipierung
und Implementierung eines funktionsfahigen Sekundarhandels durch eine hohe Komplexitat

gepragt sowie in der Umsetzung mit einem deutlich gréReren Zeitbedarf verbunden sein.

Frage an die Branche:

Wird die vorstehend dargestellte Auffassung der Beschlusskammer geteilt?
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Axpo, Osterreichs E-Wirtschaft, RWE, Vorarlberger lllwerke:
Ein Sekundarhandel kann eine weitere Optionalitét schaffen, die es weiteren Anbietern ermég-

licht am SRL-Markt teilzunehmen, ohne die Vorteile einer Wochenauktion zu verlieren.

Aus Sicht von BDEW, bne, EFET, EnBW, TIWAG und Trianel kann ein Sekundarhandel nicht
nur Alternative sondern sinnvolle Erganzung zu einer kurzfristigen und kleinteiligen Regelleis-

tungsauktion sein.

Fir BDEW, bne, TIWAG und Trianel kann ein Sekundarhandel ein effizientes Instrument
sein, um weiteren Markteilnehmern den Zugang zum Regelenergiemarkt zu ermdglichen, da
dadurch die Weitergabe der eingegangenen Verpflichtung erméglicht wird. Uber den Sekun-
darhandel kann ein Ausfall beim Erstanbieter problemlos liber eine Marktlésung aufgefangen
werden - Reduzierung von Anbieterrisiken, Besicherung. Dies kann aus Sicht von LichtBlick
gerade fir den Fall, dass vermehrt fluktuierende Einspeiser ihre Kapazitdten auf dem Re-

gelenergiemarkt anbieten, eine sinnvolle Lésung sein.

BDEW, EFET, EnBW:

Ein Sekundarhandel kann auch Alternative zum kurzfristigen Arbeitsmarkt sein. Im Gegensatz
zum kurzfristigen Arbeitsmarkt wird nach Auffassung von EnBW mit dem Sekundarmarkt zu
jedem Zeitpunkt nur die vom UNB ausgeschriebene Regelleistung vorgehalten und es entsteht
damit auch keine Konkurrenz zum Intraday-Markt (Liquiditat, Gate-Closure). Ebenso werden

keine bestehenden Anreize fiir eine aktive Bilanzkreisbewirtschaftung reduziert.

Nach Auffassung von LichtBlick, Energy2market und Statkraft sollte zunachst eine Verkir-
zung des Ausschreibungszyklus realisiert werden; in einem zweiten Schritt kann bewertet
werden, ob die Einflhrung eines Sekundarhandels sinnvoll ist. Ein Sekundarmarkt ware aus

Sicht von GETEC nur sinnvoll, wenn zugleich ein Besicherungsmarkt geschaffen wiirde.

Anm. BK6:

Eine Vielzahl der Marktakteure zieht grundsétzlich eine Verkiirzung des Ausschreibungszyklus
der alternativen Etablierung eines Sekundéarhandels vor. Allerdings regen einige Marktakteure
die Einrichtung eines Sekundérhandels ergdnzend zu kurzfristigen Ausschreibungen an. Auf-
grund der voraussichtlich komplexen Ausgestaltung eines transparenten und diskriminierungs-
frei funktionierenden Sekundérhandels und des damit verbundenen Umsetzungsaufwandes
erachtet die Beschlusskammer eine Implementierung zeitgleich zur Verkiirzung des Aus-

schreibungszyklus als nicht zielfiihrend.
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1.10. Einheitspreisverfahren fiir Sekundarregelarbeit

Das Bundeswirtschaftsministerium erortert in seinem Weibuch die Einfihrung eines Einheits-
preisverfahrens fir die Bestimmung der Arbeitspreise der Sekundarregelung. Diesbeziiglich soll
die Bundesnetzagentur im Rahmen des geplanten Strommarktgesetzes entsprechende Festle-
gungskompetenzen erhalten. Insoweit stellt die Beschlusskammer die Einflihrung eines Ein-
heitspreisverfahrens fiir die Sekundarregelarbeit bereits im Vorgriff auf geplante rechtliche Ande-
rungen in dem vorliegenden Festlegungsverfahren zur Diskussion. Nach den Ausflihrungen des
Weillbuchs bewirke ein Einheitspreisverfahren, dass die Anbieter Arbeitspreisgebote in Hohe
ihrer Grenzkosten abgeben. Daraus kénnten einfachere Gebote und insoweit effizientere Markt-

ergebnisse resultieren.

Die Beschlusskammer hegt jedoch in Bezug auf die Einfiihrung eines Einheitspreisverfahrens
fur Sekundarregelarbeit derzeit Bedenken:

Nach dem gegenwartigen Vergabealgorithmus erhalten Angebote flir Sekundarregelung einen
Zuschlag auf Basis des gebotenen Leistungspreises. Der Abruf von Sekundarregelarbeit erfolgt
gemalf einer Merit Order, die sich aus den Arbeitspreisen der bezuschlagten Angebote in auf-
steigender Richtung bildet, und wird derzeit mit dem jeweils gebotenen Arbeitspreis entgolten

(Gebotspreis- bzw. pay-as-bid-Verfahren).

Damit bestimmt sich der Kreis der zur Erbringung von Sekundarregelarbeit heranzuziehenden
Gebote nach deren Leistungspreis; ein tatsachlicher Wettbewerb um den Arbeitspreis der Ange-
bote existiert demnach nicht. Dies hat aus Sicht der Beschlusskammer zur Konsequenz, dass
Angebote mit sehr niedrigem Leistungspreis und extrem hohem Arbeitspreis (exemplarisch:
Leistungspreis = 0 €/ MW, Arbeitspreis = 20.000 €/ MWh) einen Zuschlag erhalten und i. R. d.
Abrufs aktiviert werden koénnten. Da bei der Bestimmung der Vergiitung des Abrufs nach dem
Gebotspreisverfahren nur die Energiemengen des eingesetzten Angebots mit dem jeweils gebo-
tenen Arbeitspreis bewertet werden, sind die Auswirkungen derart hoher Arbeitspreise auf die

Gesamtkosten des Regelenergieabrufs begrenzt.

Anders durfte sich jedoch die Situation im Falle der Anwendung eines Einheitspreis- bzw. pay-
as-cleared-Verfahrens fiir Sekundarregelarbeit darstellen. Bei diesem Verfahren bemisst sich
die Vergutung aller abgerufenen Angebote nach dem Arbeitspreis des zuletzt aktivierten Ange-
bots. Damit ware bei Einsatz eines Angebots mit dem o. g. Arbeitspreis von 20.000 €/ MWh die-
ser extrem hohe Arbeitspreis preissetzend fiir den gesamten Abruf von Sekundarregelarbeit.
Aus Sicht der Beschlusskammer dirfte dies zu deutlich héheren Regelarbeitskosten flhren, die
zu einer deutlichen Erhéhung der Ausgleichsenergiepreise flihren und insoweit einen massiven

Anstieg der Kostenbelastung der Bilanzkreisverantwortlichen bewirken wiirden. Uberdies steht
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zu vermuten, dass sich durch ein Einheitspreisverfahren aufgrund der grof3en Bandbreite der
Arbeitspreise deutlich volatilere Ausgleichsenergiepreise ergeben werden. Insgesamt dirfte

dadurch das finanzielle Risiko fiir die Bilanzkreisverantwortlichen erheblich zunehmen.

Die gegenwartigen Bedenken der Beschlusskammer hinsichtlich der méglichen Auswirkungen
eines Einheitspreisverfahrens werden insbesondere auch dadurch begriindet, dass in jlingster
Vergangenheit regelmafig und zunehmend Angebote fir Sekundarregelung mit Arbeitspreisen

von mehreren Tausend €/ MWh gestellt wurden und einen Zuschlag erhalten haben.

Frage an die Branche:

Werden die vorstehend gedulRerten Bedenken der Beschlusskammer geteilt?

Anm. BK6:
Mit Ausnahme weniger Marktakteure (CUT Energy, RWE, STEAG, Vattenfall) werden die

Bedenken der Beschlusskammer vom Markt geteilt.

Zusatzlich adressierte Themen

Dynamische Dimensionierung der Regelleistung:

Dazu existieren zahlreiche Meinungsauf3erungen aus dem Markt, die wie folgt zusammenge-

fasst werden kénnen:

- Sowohl die Methode der Dimensionierung als auch die herangezogenen Eingangsparame-
ter miissen von den UNB transparent und nachvollziehbar dargestellt und verdffentlicht
werden.

- Bei der Dimensionierung muss die Systemsicherheit im Fokus stehen: Bedarfserhohungen
erscheinen plausibel, Bedarfsreduzierungen werden kritisch gesehen.

- Eine mdgliche Ruckkopplung auf den reBAP, insbesondere durch das 80%-Kriterium, ist
zu berucksichtigen.

- Etwaige Auswirkungen auf den Einsatz der Kapazitatsreserve sind zu beachten.

- Es darf kein Trade-off zu nicht-marktlichen Notmanahmen bzw. ZusatzmaRnahmen be-
stehen.

- Zum beabsichtigten Dimensionierungsverfahren wird eine Marktkonsultation gewtinscht.

Anm. BK6:

Die Einfiihrung einer dynamischen Bestimmung des Regelleistungsbedarfs ist nicht Gegen-

stand der vorliegenden Festlegungsverfahren. Die Beschlusskammer begrii3t jedoch die Be-

strebungen der UNB, ein Verfahren zur situativen Dimensionierung der vorzuhaltenden Regel-
leistung - wie auch im Griinbuch- und Weilbuch des BMWi angeregt - zu entwickeln und an-
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zuwenden. Insoweit beabsichtigt die Beschlusskammer, die Festlegungen so auszugestalten,
dass die dynamische Dimensionierung des Regelleistungsbedarfs bereits darin abgebildet ist.

Die Beschlusskammer wird ihre Zustimmung zur Einfiihrung der dynamischen Dimensionie-
rung jedoch erst erteilen, soweit die UNB eine nachvollziehbare Beschreibung des Dimensio-
nierungsmethode und der darin einflieBenden Parameter sowie den beabsichtigten Zeitplan
der Einfiihrung vorgelegt haben und diese Unterlagen bzw. das Verfahren gepriift worden sind
sowie der Markt seitens der UNB hinreichend, ggf. im Rahmen einer Marktkonsultation, (iber
das Verfahren der dynamischen Regelleistungsdimensionierung und den Zeithorizont der
Etablierung informiert wurde. Die Beschlusskammer plédiert (iberdies fiir eine behutsame Ein-
flihrung der dynamischen Dimensionierung - zunéchst fiir besondere Zeiten wie bspw. zur Un-
terscheidung Arbeitswoche/Wochenende, fiir Feiertage, fiir besondere Wettersituationen etc.
Eine Einfiihrung in Form von sich téglich sowie zeitscheibenscharf &ndernden Regelleistungs-

bedarfen wird kritisch gesehen.

Besicherung:

Es liegt eine Vielzahl von MeinungsauRerungen vor (BDEW, BEE, Bilanzkreiskooperation,
dena, E.ON, EFET, EnBW, Evonik, GETEC, LichtBlick, RWE, TIWAG, Trianel, UNIPER,
VCI, VIK), welche explizit die Méglichkeit der regelzonenubergreifenden Besicherung der SRL
erbringenden Anlagen fordern.

Anm. BK6:

Die UNB werden um Stellungnahme gebeten.

Vergabealgorithmus:

Im Rahmen der Diskussion um die Einflihrung eines Einheitspreisverfahrens fur Sekundarre-
gelarbeit und angesichts extrem hoher Arbeitspreise regen einige Marktakteure (BEE, Bilanz-
kreiskooperation, bne, RWE, STEAG, Takon, UNB, VKU) eine Anpassung der gegenwarti-
gen Vergaberegeln an. Zusatzlich zum Leistungspreis sollte auch der gebotene Arbeitspreis —
ggf. unter Berlicksichtigung der Abrufwahrscheinlichkeit — in die Entscheidung Uber den Zu-
schlag mit einbezogen werden. Seitens der Bilanzkreiskooperation liegt dazu ein konkreter

Vorschlag vor:






-27 -

Leistungs- (L) und Arbeitspreis (A) mit Gewichtung des Arbeitspreises gegentber dem Leis-
tungspreis entsprechend der im jeweils vorangegangenen Quartal (Q—1) durchschnittlich

abgerufen Leistung (Pa):

Gesamtkosten=K=Pb*L+Pa*At*A -> Gebotskurve=K/Pb=L+Pa/Pb*At*A

Darin sind Pb die im Quartal Q-1 durchschnittlich beschaffte Leistung und At die Produktzeit-
scheibe (z.B. 4 Stunden).

Aus den im ,Monitoringbericht 2015“ von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt fur das
Jahr 2014 genannten Daten wiirden sich fiir das Verhaltnis Pa/Pb und den Gewichtungsfaktor
Pa/Pb*At bei einer 4-stiindigen Produkizeitscheibe ergeben:

Sekundarregelleistung Minutenreserveleistung

positiv negativ positiv negativ
Pa/Pb 6,5 % 9,3 % 1,4 % 1,5 %
Pa/Pb*At 0,26 h 0,37 h 0,06 h 0,06 h

Anm. BK6:

Der Entwurf des Electricity Balancing Guideline sieht die Einrichtung von Regelarbeitsmérkten
vor. Insoweit ist auch flir Sekundérregelung kiinftig ein entsprechender Arbeitsmarkt zu etab-
lieren, um den Wettbewerb um den Preis der Sekundérregelarbeit zu stdrken. Vor dem Hinter-
grund der europdischen Entwicklungen erscheint die Anpassung des Vergabeverfahrens unter
Einbeziehung des Arbeitspreises in die Zuschlagsentscheidung aus Sicht der BK6 nicht sinn-
voll, da dies eine Lésung nur fiir eine Ubergangszeit darstellt. Die BK6 wére jedoch bereit, ei-
ne solche Ubergangslésung zu akzeptieren, soweit der Markt ein entsprechendes Vergabever-
fahren in Form eines Branchenkompromisses erarbeiten und tragen wiirde. Diesbeziiglich gilt
Jjedoch die Prémisse, dass eine derartige Lésung nicht zu einer Verschiebung von Kosten aus
dem Arbeitspreis und damit der Ausgleichsenergie in den Leistungspreis und insoweit in die
Netzentgelte fiihren darf. Andernfalls wére dieser mégliche Effekt i(iber den Umfang der Ein-

preisung von Regelleistungs-Vorhaltekosten in den reBAP zu korrigieren.
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Abrechnung von Sekundarregelarbeit:

Seitens BDEW, BEE, CLENS, SWM und Trianel wird die gegenwartige Praxis der UNB zur
Abrechnung von Sekundarregelarbeit kritisiert. Nach dem bestehenden SRL-Rahmenvertrag
werden fiir die Abrechnung von Sekundarregelarbeit die IST-Arbeitsmengen (iber verschiede-
ne Gebote (Einzelvertrage) eines Anbieters je Viertelstunde aufsummiert und anschliefend
auf die Einzelvertrage, beginnend mit dem guinstigsten, aufgeteilt. Damit wird bei einer sehr
kurzen Aktivierung (wenige Minuten einer Lieferviertelstunde) von mehreren Angeboten des-
selben Anbieters die gesamte aktivierte Energiemenge zunachst dem glinstigsten Gebot des
Anbieters zugeordnet und zu diesem Gebotspreis abgerechnet, obwohl auch ein teureres Ge-
bot zur Sicherstellung der Systemsicherheit aktiviert wurde. Insoweit findet keine Vergutung
der Arbeit nach dem Preis des jeweils abgerufenen Angebots statt.

Anm. BK6:

Es wird um Stellungnahme der UNB gebeten.

2. Minutenreserve (Az. BK6-15-159)

Die Beschlusskammer beabsichtigt, in dem Bestreben, insbesondere Flexibilitdten in den Markt
fur Minutenreserve zu integrieren, zusatzlich zum Markt fur Minutenreserveleistung (s. Abschnitt
2.1.) einen Markt fur Minutenreservearbeit (s. Abschnitt 2.2.) zu etablieren. Damit entsteht fur
Erzeuger, regelbare Verbraucher und Betreiber von Speichern gleichermafen die Option, ihre
freien Kapazitaten kurzfristig fiir die Ausregelung der Ubertragungsnetze zur Verfiigung zu stel-
len. Die Beschlusskammer hofft, dass durch diese MalRnahme weitere Potenziale fiir die Minu-
tenreserve gehoben werden kénnen und der Wettbewerb in diesem Marktsegment, u. a. jener
um den Arbeitspreis, intensiviert werden kann. Im Ubrigen sieht auch der Entwurf des européi-

schen Network Code on Electricity Balancing die Einrichtung von Regelarbeitsmarkten vor.
2.1. Markt fiir Minutenreserveleistung
2.1.1. Ausschreibungszyklus
Ausschreibung der Minutenreserveleistung erfolgt kalendertéglich
Die Beschlusskammer erwagt, die gegenwartig (werk-)taglich stattfindende Ausschreibung fiir
Minutenreserveleistung auf eine kalendertagliche Ausschreibung umzustellen. Der aktuelle Aus-

schreibungszyklus erscheint insbesondere dann, wenn Feiertage an das Wochenende angren-

zen, zu lang, um Anbietern mit kleinem Anlagenpark wie auch Anbietern, deren Flexibilitat an
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Produktionsprozesse gekoppelt ist, eine hinreichend genaue Prognose der fir die Bereitstellung
von Minutenreserveleistung zur Verfuigung stehen Kapazitaten zu erméglichen. Eine Verkirzung
des Ausschreibungszyklus auf einen Kalendertag bedeutet voraussichtlich fir diese Anbieter
eine leichtere Angebotsstellung. Dariber hinaus konnte durch die Einfiihrung einer kalendertag-
lichen Ausschreibung die Markiteilnahme fiir dargebotsabhangige EE-Anlagen, insbesondere
Windenergieanlagen, deutlich erleichtert werden. Ferner soll eine kalendertagliche Ausschrei-
bung auch die Méglichkeit fiir die Ubertragungsnetzbetreiber eréffnen, zukiinftig eine dynami-
sche Dimensionierung und Beschaffung von Minutenreserveleistung durchzufiihren. Die Ausfiih-

rungen in Abschnitt 1.1. gelten hier entsprechend.

Meinungsbild im Markt analog zu SRL Punkt. 1.1.

2.1.2. Ausschreibungsablauf

a) Beginn der Ausschreibung fiir den Erbringungstag D: D-5, 10:00 Uhr, Ende der Aus-
schreibung: D-1, 10:00 Uhr

b) Information der Anbieter (iber die Zuschlagserteilung: D-1, spétestens 10:30 Uhr

c) Moglichkeit einer zweiten Ausschreibung, sofern der Bedarf an Minutenreserveleis-

tung nicht in der ersten Ausschreibung gedeckt wurde: D-1, am Nachmittag

Zu a) Zur Begriindung wir auf Abschnitt 1.2. lit. a verwiesen. Die dort fir die Sekundarregelleis-
tung vorgenommenen Darlegungen gelten entsprechend auch fiir die Minutenreserveleistung.

Die gegenwartige Frist fur das Ende der Ausschreibung, D-1,10:00 Uhr, soll bestehen bleiben.

Zu b) Eine Information der Anbieter Uber die erfolgte Zuschlagserteilung, D-1, spatestens 10:30
Uhr, soll den Anbietern ermdglichen, die Kapazitaten ihrer nicht bezuschlagten Angebote in der
Day-Ahead-Auktion der EPEX SPOT zu vermarkten.

Zuc) Im Falle einer erfolgten Bedarfsunterdeckung in der Ausschreibung fur Minutenreserve-
leistung soll den Ubertragungsnetzbetreibern die Méglichkeit eingerdumt werden, eine zweite
Ausschreibung, D-1 am Nachmittag, durchzufiihren.

Vgl. Diskussion zu SRL Punkt. 1.2.
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2.1.3. Produktzeitscheiben

Die Beschlusskammer erwagt nach derzeitiger Einschatzung, die gegenwartigen sechs Produk-
zeitscheiben von jeweils vier Stunden beizubehalten und im Interesse einer behutsamen Wei-
terentwicklung der Regelleistungsmarkte zunachst eine Harmonisierung der Produktzeiten der

Sekundarregelleistung und der Minutenreserveleistung herzustellen.

Das WeilRbuch des Bundeswirtschaftsministeriums erwahnt im Zuge einer Flexibilisierung der
Ausschreibungsbedingungen fir die Minutenreserveleistung eine Verkiirzung der Produktzeiten
auf stiindliche Zeitscheiben, ggf. erganzt um die Mdglichkeit der Abgabe stundentbergreifender

Blockangebote.

Fragen an die Branche:

1) lIst es vor dem Hintergrund der vorgeschlagenen Implementierung eines Minutenreservear-
beitsmarkts mit Produktzeitscheiben von 15 Minuten (vgl. 2.2.) auch erforderlich, stiindliche
Produktzeitscheiben fir die Leistungsvorhaltung einzufiihren? Es wird darum gebeten, den
volkswirtschaftlichen Nutzen sowie die Nachteile fir das Gemeinwohl darzulegen.

2) Istim Falle einer Verklrzung der Produktzeitscheiben auf jeweils eine Stunde die Mdglich-
keit stundeniibergreifender Blockangebote vorzusehen?

3) Wenn ja, impliziert die Einfuhrung stundeniibergreifender Blockangebote Anderungen be-
ziiglich des aktuellen Vergabealgorithmus?

4) Falls ja, welche Auswirkungen auf die Erstellung von Angeboten seitens der Anbieter von

Minutenreserveleistung kdnnen sich daraus ergeben?

Diskussion im Markt ahnlich wie zu SRL Punkt 1.4.:

Die Mehrheit der Marktakteure (BDEW, Bilanzkreiskooperation, BVES, VCI, VIK, VKU u.a.)

winscht die Beibehaltung von 4-Stunden-Zeitscheiben.

Demgegenuber pladieren BEE, bne, dena, DIHK etc. fir die Einflihrung von Stundenproduk-

ten bzw. sogar von Y4-Stunden-Produkten.

Bei einer Verkurzung der Zeitscheiben auf Stundenprodukte sind aus Sicht von BDEW, BEE,
bne, DIHK, UNB, VIK, VKU u.a. fiir einen gleichberechtigten Wettbewerb zwischen verschie-

denen Technologien zeitliche Blockangebote unerlasslich.
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Die UNB sehen im Gegensatz zur SRL keine technischen Risiken, wenn die Produktzeit-
scheiben bei der MRL unter 4 Stunden gekurzt werden. Eine dann erforderliche Einfiih-
rung stundentiibergreifender Blockangebote (s.0.) sieht jedoch eine Anderung der Verga-
besystematik nach sich. Der Vergabealgorithmus musste das Ziel minimaler Vorhaltekos-
ten des gesamten Tages anstreben und damit produktzeitscheibenlibergreifend optimie-
ren. Dies ware technisch realisierbar, reduziert jedoch die Transparenz und die Nachvoll-

ziehbarkeit der Vergabe durch den Anbieter signifikant.

Anm. BK6:

Vor dem Hintergrund der bereits unter 1.4. gefiihrten Diskussion zur Thematik zeitlicher
Blockangebote erachtet die BK6 die Beibehaltung von 4-Stunden-Zeitscheiben als zielfiih-
rend.

2.1.4. MindestangebotsgroRe

Beibehaltung der Mindestangebotsgréf3e von 5 MW fiir die Teilnahme an der Ausschrei-
bung von Minutenreserveleistung, jedoch Zuldssigkeit von Angebotsgré3en in H6he von
1 MW, 2 MW, 3 MW oder 4 MW, sofern vom Anbieter innerhalb einer Regelzone maxi-
mal ein Angebot je Minutenreserveleistungsprodukt abgegeben wird

Zur Begrindung wird auf Abschnitt 1.5. verwiesen. Die dort fur die Sekundarregelleistung vor-

genommenen Darlegungen gelten analog auch fiir die Minutenreserveleistung.

Vgl. Diskussion zu SRL Punkt. 1.5.

2.1.5. Moglichkeit der Poolung von Anlagen

Abschaffung der regelzoneniibergreifenden Poolung von Anlagen zur Erbringung von
Minutenreserveleistung zur Erreichung der Mindestangebotsgréi3e

Hinsichtlich der Begriindung wird auf Abschnitt 1.6. verwiesen. Die dort fur die Sekundarregel-
leistung vorgenommen Darstellungen gelten analog auch fiir die Minutenreserveleistung. Im

Ubrigen sollen die Vorgaben der Tenorziffer 9 des Beschlusses BK6-10-099 bestehen bleiben.

Vgl. Diskussion zu SRL Punkt. 1.6.
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2.2. Markt fiir Minutenreservearbeit

Auf europaischer Ebene wird ausdriicklich die Einfiihrung von Regelarbeitsmarkten gefordert.
Zum Auftakt des Komitologieverfahrens der EU-Kommission wurde den Mitgliedsstaaten am
23.06.2016 der Entwurf der Electricity Balancing Guideline vorgestellt; dieser trifft zum Ar-
beitsmarkt insbesondere folgende Regelungen:

- Artikel 19 (6) gibt vor, dass jeder praqualifizierte Regelenergieanbieter Regelarbeitsgebote

fur Standardprodukte und spezifische Produkte abgeben darf. Damit werden auch Re-
gelenergieanbieter erfasst, die nicht am Beschaffungsprozess zur Vorhaltung von Regel-
leistung teilnehmen.
»LAny balancing service provider shall have the right to submit to its connecting TSO the
balancing energy bids for standard products or specific products or integrated scheduling
process bids for which it has passed the prequalification in line with the requirements of
this Regulation.”

- Artikel 19 (7) fordert zudem, dass der Preis fur die Regelarbeitsgebote nicht durch den
Vertrag zur Vorhaltung von Regelleistung vorbestimmt werden darf.
“The price of the balancing energy bids or integrated scheduling process bids pursuant to
paragraph 5 shall not be predetermined within a contract for balancing capacity for stand-

ard and specific products. (...)”

Vielmehr dirfen die Regelarbeitsgebote bis zur Balancing Energy Gate Closure Time
(Art. 25 (2)) angepasst werden.

“After the balancing energy gate closure time the update of a balancing energy bids is no
longer permitted.”

Zeitplan der EU-Kommission flr die Electricity Balancing Guideline: Verabschiedung Ende
2016/Anfang 2017, Inkrafttreten Mitte 2017.

Seitens der Marktakteure werden zum Regelarbeitsmarkt folgende Argumente vorgetragen:

- hohe Komplexitét einer méglichen Ausgestaltung, aber kein Mehrwert fiir Anbieter, UNB
oder die Systemsicherheit,

- hohe Kosten, die in keinem Verhéltnis zu den erzielbaren Erlésen stehen,

- operativer Aufwand im Intraday-Handel wiirde sich erhdhen,

- deutliche Erhohung des Regelleistungsangebots um nur kurzfristig planbare und verfligba-
re Aggregate wird dazu fihren, dass die Regelleistungserlése noch starker unter Druck ge-

raten,
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- Marktverzerrung zwischen Anbietern aus der Leistungsvorhaltung und Regelarbeitsanbie-
tern,

- die Konkurrenz zum Intraday-Markt (insbesondere ein mdglicher Entzug von Liquiditat)
wird kritisch gesehen,

- mogliche Reduzierung der Anreizwirkung zum Bilanzausgleich durch Angleichung der
Preise des Intraday-Markts und der Ausgleichsenergie,

- Kollision von vorgeschlagenem MR-Arbeitsmarkt und Gate Closure OTC,

- eingehende Untersuchung bzgl. der Auswirkungen auf den Intraday-Markt gefordert.

Alternativvorschlage des Markts:
- weitere Ausgestaltung des Intraday-Markts zur Nutzung durch die UNB (Verkiirzung der
Gate Closure Time etc.)

- EinfUhrung eines Sekundarhandels

2.2.1. Ausschreibungszyklus

Ausschreibung der Minutenreservearbeit erfolgt kalendertéglich

Die Beschlusskammer erwagt, aus Griinden der Kompatibilitdt zur geplanten kalendertaglichen
Ausschreibung von Minutenreserveleistung auch fir die Minutenreservearbeit eine kalendertag-
liche Beschaffung vorzugeben.

2.2.2. Ausschreibungsablauf

a) Beginn der Ausschreibung fiir den Erbringungstag D: D-1, 15:00 Uhr, Ende der Aus-
schreibung: 25 Minuten vor dem Erbringungszeitraum

b) keine Zuschlagserteilung im eigentlichen Sinne fiir den Erbringungszeitraum, son-
dern Abruf gemaR Merit Order, wenn flir den Erbringungszeitraum der Einsatz von
Minutenreserve erforderlich ist

Zu a) Implikationen des Minutenreservearbeitsmarkts auf den borslichen Intraday-Markt fir
Viertelstundenprodukte sind aus Sicht der Beschlusskammer moglichst gering zu halten. Denn
eine ausreichende Liquiditat auf dem Intraday-Markt fur Viertelstundenprodukte ist fur den Aus-
gleich der Bilanzkreise im Rahmen der Bilanzkreisbewirtschaftung von herausragender Bedeu-
tung. Zwar stehen nach Einschatzung der Beschlusskammer keine grofen Implikationen zu er-
warten, da ein rational agierender Anbieter unter Zugrundelegung einer Abrufwahrscheinlichkeit
fir Minutenreservearbeit von gegenwartig etwa 2 % dem Handel am bdrslichen Intraday-Markt
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fur Viertelstundenprodukte den Vorzug geben wird. Dennoch beabsichtigt die Beschlusskam-

mer, eine zeitliche Entkopplung der genannten Markte vorzunehmen.

Der Beginn der Ausschreibung von Minutenreservearbeit erfolgt D-1 um 15:00 Uhr und damit
nach der Eréffnungsauktion des Intraday-Handels fir Viertelstundenprodukte der EPEX SPOT.
Dem Intraday-Handel fir Viertelstundenprodukte wird also keine Liquiditdt entzogen und inso-

weit dem Vorrang des Intraday-Markts Rechnung getragen.

Die Ausschreibung fir Minutenreservearbeit endet 25 Minuten vor dem Erbringungszeitraum
und damit finf Minuten nach dem kontinuierlichen Intraday-Handel fiir Viertelstundenprodukte
der EPEX SPOT, bei dem Viertelstundenprodukte mit einer Vorlaufzeit von 30 Minuten zum Er-
fullungszeitpunkt gehandelt werden kénnen. Auch hier wird dem Vorrang des Intraday-Markts
Rechnung getragen. Denn die Marktakteure haben die Moglichkeit, zunachst in beide Markte zu
bieten. Soweit sich das Handelsgeschaft im Intraday-Markt realisiert, verbleiben noch finf Minu-
ten, um auf dem Minutenreservearbeitsmarkt platzierte Angebote anzupassen oder zu entfer-
nen. Das Zeitfenster von finf Minuten erscheint daflir ausreichend.

Daruber hinaus erachtet die Beschlusskammer einen Ausschreibungsbeginn, D-1 um 15:00 Uhr,
auch vor dem Hintergrund als zielfiihrend, dass zu diesem Zeitpunkt die Market-Clearing-Preise
fur Viertelstundenprodukte der Eréffnungsauktion des Intraday-Markts durch die EPEX SPOT
bekannt gegeben werden. Nach Einschatzung der Beschlusskammer ist es Anbietern zu diesem
Zeitpunkt méglich, unter Zugrundelegung obiger Erkenntnisse realistische Angebote im Minuten-
reservearbeitsmarkt zu stellen bzw. im Falle von bezuschlagten Angeboten aus der Minutenre-
serveleistung Preisdifferenzierungen oder -anpassungen vorzunehmen. Zudem kénnen sie im
Rahmen der o. g. Eréffnungsaktion nicht vermarktete Strommengen in den Minutenreservear-

beitsmarkt einbringen.

Ein Start der Ausschreibung, D-1 um 15:00 Uhr, erdffnet Uberdies kleinen Anbietern die Mog-

lichkeit, eine Angebotsabgabe zu Birozeiten vorzunehmen.

Mit SchlieRBen der Ausschreibung 25 Minuten vor dem Erbringungszeitraum ist aus Sicht der
Beschlusskammer der Zeitraum von der Angebotsabgabe bis zum Erfillungszeitpunkt ausrei-
chend kurz bemessen, um insbesondere Betreibern dargebotsabhangiger EE-Anlagen eine op-
timale Einschatzung ihrer vermarktbaren Kapazitaten unter Nutzung von Intraday-Prognosen zu

ermoglichen.
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Zu b) An die Stelle einer Zuschlagserteilung tritt der Abruf von Minutenreservearbeit geman der
sich fiir den Erbringungszeitraum ergebenden Merit Order, sofern die Ubertragungsnetzbetreiber

im Erbringungszeitraum Minutenreserve benétigen.

Zu2.2.1und 2.2.2.

Aus Sicht des bne erscheint das vorgeschlagene Verfahren praktikabel und auch auf die der-
zeitige Marktsituation angepasst. Auch die UNB halten den vorgeschlagenen Ausschrei-

bungsablauf flir geeignet.

LichtBlick:
Der geplante Start der Ausschreibung D-1, 15.00 Uhr, wird begriufRt. Die geplante zeitliche
Entkopplung zum Intra-Day-Markt ist zwingend erforderlich, um Ruckholeffekte am Intraday-

Markt bei einem Abruf von MRL zu vermeiden.

Der BEE begriit das Ausschreibungsende von 25 Minuten vor dem Erbringungszeitraum.

Fraunhofer IWES:

Die Vorlaufzeit von 25 Minuten erscheint angemessen, um eine Gleichzeitigkeit zum Intraday-
Handel zu verhindern und Iasst genug Zeit zur Aktivierung der MRL. Es wird aber zu beden-
ken gegeben, dass sich Vorlaufzeiten an der Borse in Zukunft &ndern kénnen und die hier dis-
kutierte Regelung dann Anderungen bediirften.

EFET:

Es ist fraglich, ob die vorgesehenen 5 Minuten von EPEX-Intraday- bis Regelarbeitsmarkt-
Handelsschluss ausreichend sind fiir einen funktionierenden Regelarbeitsmarkt, ohne dem Int-
raday-Markt Angebotsmengen zugunsten eines potentiell attraktiveren Regelarbeitsmarkts zu
entziehen. Die vorgeschlagene Frist fir Minutenreservearbeit von 25 Minuten vor Erflllung
kollidiert aber in jedem Fall mit der Gate-Closure-Frist des OTC-Marktes in Deutschland von
15 Minuten (bzw. fir Nord Pool von 0 Minuten). Grundséatzlich ist ein Aufsplitten des OTC- und

des Borsenmarktes zu verhindern.

Nach Auffassung von E.ON SE sollte das Zeitfenster zwischen Handelsmarktende und Aus-
schreibungsende vergroRert werden. Je groRer dieses Zeitfenster ist, desto hoher ist die Be-
teiligung am Minutenreservearbeitsmarkt. Ein Zeitfenster von 10 Minuten sollte zumindest an-
gestrebt werden.

Anm. BK6:

Die UNB werden gebeten darzulegen, ob eine Ausweitung des Zeitfensters méglich ist.
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Statkraft unterstitzt den Vorschlag eines Ausschreibungsbeginns (D-1, 15:00 Uhr, fir den
Erbringungstag D). Allerdings ist unklar, wieso das Ende der Ausschreibung 25 Minuten vor
dem Erbringungszeitraum liegen muss. Am Intraday-Markt kann bis zum Lieferzeitpunkt ge-
handelt werden. Deswegen sollten auch Angebote fiir die Regelarbeit bis zum Lieferzeitpunkt
abgegeben werden kdnnen.

Anm. BK6:

Eine Angebotsabgabe fiir Regelarbeit bis zum Lieferzeitpunkt kollidiert damit, dass Minutenre-

serve 15 Minuten vor Erbringung abgerufen wird.

Die Vorarlberger lllwerke teilen die Einschatzung der Beschlusskammer nicht, dass ein Zeit-

fenster von finf Minuten ausreichend ist, um auf dem Minutenreservearbeitsmarkt platzierte

Angebote anzupassen oder zu entfernen.

2.2.3. Produktzeitscheiben

Ausschreibung und Vergabe der Minutenreservearbeit in 96 Zeitscheiben von jeweils ei-
ner Viertelstunde (Viertelstundenprodukt). Erbringungszeitraum ist die jeweilige Viertel-

stunde.

Die vorgesehene Produktzeit von einer Viertelstunde berlcksichtigt, dass die Minutenreserve
ein Fahrplanprodukt darstellt und bei Abruf fur mindestens eine Viertelstunde erbracht werden

muss. Ferner ist die beabsichtigte Produktzeit kompatibel zu bérslichen Produkten.

BEE; Fraunhofer IWES, LichtBlick und Statkraft begrifRen den Vorschlag von 96 Produki-
scheiben von jeweils einer Viertelstunde. Diese Einteilung setzt den Network Code on Electri-

city Balancing gut um und ist kompatibel zu den boérslichen Produkten.

Auch die UNB unterstiitzen die vorgeschlagenen Produktzeitscheiben. Diese erméglichen ei-
ne bessere Entkopplung vom Y-h-Intraday-Markt und erhéhen die Flexibilitat auf der Anbieter-
seite. Ebenso bietet die viertelstindliche Produktdauer fir die Vermarktung der Flexibilitat

volatiler Einspeiser Vorteile.
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2.2.4. Angebote fiir Minutenreservearbeit

a) Modglichkeit der Abgabe von Angeboten fiir beliebige Viertelstundenprodukte, Inhalt
des Angebots: Angebotsgréf3e und Arbeitspreis. Beriicksichtigung der Mindestange-
botsgrélRe gem. 2.1.4. bei der Angebotsstellung. Regelungen zum Pooling gem.
2.1.5. greifen vorliegend.

b) Angebotsstellung kann wdhrend der Ausschreibung zu beliebigen Zeitpunkten und
unbegrenzt hdufig angepasst werden.

¢) Mit Ende der Ausschreibung, 25 Minuten vor dem Erbringungszeitraum, sind vorlie-

gende Angebote fiir ein Viertelstundenprodukt verbindlich.

Zu a) Praqualifizierte Anbieter sollen die Mdglichkeit erhalten, Arbeitspreisangebote fiir die
Erbringung von Minutenreservearbeit fiir beliebige Viertelstundenprodukte abzugeben. Das An-
gebot beinhaltet die AngebotsgroRe und den Arbeitspreis. Bei der Angebotsstellung waren die
fur die Minutenreserveleistung gem. 2.1.4. geltenden Regelungen zur Mindestangebotsgrofie zu
beachten. Die Regelungen zum Poolen von Anlagen gem. 2.1.5. sollen vorliegend entsprechend
gelten. Mit der Abgabe eines Angebots wurde fir den Anbieter die Verpflichtung bestehen, fur
die Lieferung von Minutenreservearbeit im betreffenden Erbringungszeitraum zur Verfiigung zu
stehen und bei Abruf kontinuierlich Minutenreserve in Hohe der AngebotsgrofRe wahrend der

gesamten Viertelstunde zu erbringen.

Zub) Um kurzfristigen Anderungen in der Verfiigbarkeit vermarktbarer Kapazitaten sowie ak-
tuellen Marktentwicklungen bei der Angebotsstellung Rechnung tragen zu kdnnen, soll den An-
bietern gestattet werden, wahrend der Ausschreibung zu jeder beliebigen Zeit und beliebig hau-
fig Anpassungen ihrer Angebotsstellungen vornehmen zu kénnen. Dies umfasst die Einstellung
neuer Angebote, das Entfernen von Angeboten sowie die Anpassung von Angeboten in Form
einer Reduzierung oder Erhéhung von AngebotsgréRe und/oder Arbeitspreis.

Zu c) Die zum Zeitpunkt der Schlieffung der Ausschreibung vorliegenden Angebote sollen ver-

bindlich sein und zur Bildung der Merit Order herangezogen werden.

Der bne wiinscht eine Absenkung der Mindestangebotsgrenze auf 1 MW. Dies gilt fiir die An-
gebote von Minutenreserveleistung als auch von Minutenreservearbeit.

Anm. BK6:

Vgl. Diskussion zu 1.5 bzw. 2.1.4.

LichtBlick begriflt die Moglichkeit der jeweiligen Abgabe von Arbeitspreisangeboten fur be-

liebige Viertelstundenprodukte und die Mdéglichkeit der unbegrenzt haufigen Angebotsstellung.
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2.2.5. Arbeitspreisanpassung fiir bezuschlagte Angebote der Vorhaltung von Minuten-

reserveleistung

a) Uberfiihrung der bezuschlagten Gebote aus der Vorhaltung von Minutenreserveleis-
tung in den Markt fiir Minutenreservearbeit sowie Unterteilung dieser Gebote in ar-
beitspreis- und leistungsgleiche Viertelstundenprodukte bei Ausschreibungsbeginn,
D-1 um 15:00 Uhr

b) Mébglichkeit der Anbieter fiir diese Viertelstundenprodukte eine Differenzierung der
Arbeitspreise vorzunehmen

c) Arbeitspreise kénnen wéhrend der Ausschreibung zu beliebigen Zeitpunkten und
unbegrenzt héufig angepasst werden. Zuldssigkeit der Erh6hung als auch der Ab-
senkung der Arbeitspreise

d) Mit Ende der Ausschreibung, 25 Minuten vor dem Erbringungszeitraum, vorliegender
Arbeitspreis fiir ein Viertelstundenprodukt ist verbindlich.

e) keine Zulassigkeit von Anpassungen der Angebotsgréf3e

Zu a) Die Angebote, die im Rahmen der Ausschreibung von Minutenreserveleistung einen Zu-
schlag erhalten haben, sollen in den Markt fir Minutenreservearbeit Uberfuhrt werden und — eine
Zeitscheibe von vier Stunden unterstellt — in 16 Viertelstundenprodukte mit gleicher Angebots-
grofle und gleichem Arbeitspreis unterteilt werden. Diese Unterteilung soll erfolgen, um Preisdif-
ferenzierungen zu ermdglichen. Die Verpflichtung der Anbieter, fir die gesamte Zeitscheibe
nach 2.1.3., fur die der Zuschlag erteilt wurde, Minutenreserveleistung vorzuhalten und bei Abruf
Minutenreservearbeit zu erbringen, soll jedoch bestehen bleiben.

Zub)und c) Den Anbietern soll die Mdglichkeit eingerdumt werden, Differenzierungen des
Arbeitspreises fur die unter a) gebildeten Viertelstundenprodukte vorzunehmen. Ferner soll es
den Anbietern gestattet sein, um aktuelle Marktentwicklungen in diesen Viertelstundenprodukten
abbilden zu kénnen, wahrend der Ausschreibung zu jedem beliebigen Zeitpunkt und in beliebi-
ger Haufigkeit Arbeitspreisanpassungen vorzunehmen. Dabei soll eine Absenkung, aber auch

eine Erhdhung der Arbeitspreise zulassig sein.

Zu d) Der zum Zeitpunkt der Schliefung der Ausschreibung fiir das jeweilige Viertelstunden-
produkt vorliegende Arbeitspreis soll verbindlich sein und zur Bildung der Merit Order herange-

zogen werden.

Zu e) Mit Blick auf die im Minutenreserveleistungsmarkt eingegangene Verpflichtung der An-
bieter zur Vorhaltung und Erbringung von Minutenreserve in Hohe der bezuschlagten Angebots-

gréRe soll deren Anpassung im Markt fiir Minutenreservearbeit nicht zulassig sein.
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Statkraft unterstiitzt die Vorschlage.

Das Fraunhofer IWES halt es fiir kritisch, dass Arbeitspreisgebote angepasst werden kénnen,
falls diese Teil des Zuschlagskriteriums sind. Sollte der Einbezug der Arbeitspreise bei der
Auktion implementiert werden, wie vom Fraunhofer IWES vorgeschlagen, bestiinde hier eine
eindeutige Missbrauchsgefahr seitens der Anbieter. Ahnlich duRert sich auch der BEE.

Anm. BK6:

Eine Einbeziehung des Arbeitspreises in die Zuschlagsentscheidung kénnte allenfalls (iber-
gangsweise erfolgen. Bei Einfiihrung eines Arbeitsmarkts, fiir den die europédischen Vorgaben
die Méglichkeit von Arbeitspreisanpassungen bis Balancing Energy Gate Closure Time vorse-
hen, bliebe fiir einen derartigen Vergabemechanismus aufgrund von Manipulationsmdéglichkei-
ten kein Raum. Vgl. Ausfiihrungen zum Vergabealgorithmus der SRL.

Fir den bne erschlief3t sich die Intention, eine Anpassung der Arbeitspreise fiir bezuschlagte
Minutenreserveangebote einzufiihren, nicht. Diese Regelung erdffnet die Méglichkeit fur spe-
kulative Angebote im Minutenreservemarkt. Allerdings ist das Ausschreibungsende der Minu-
tenreserve bereits ausreichend nah am Erflillungszeitpunkt, so dass dieser Vorteil nicht tiber-
maRig groR erscheint. Eine Beschaffung von Minutenreserve am Intraday-Markt wirde eine
effizientere Begrenzung der Preise fiir den Einsatz von Minutenreserve darstellen.

Anm. BK6:

Verweis auf den Entwurf der Electricity Balancing Guideline, Artikel 19 (7): Danach wird gefor-
dert, dass der Preis fiir die Regelarbeitsgebote nicht durch den Vertrag zur Vorhaltung von
Regelleistung vorbestimmt werden darf. Vielmehr diirfen die Regelarbeitsgebote bis zur Ba-
lancing Energy Gate Closure Time (Art. 25 (2)) angepasst werden.

Aus Sicht von VSE ist zwar eine Dynamisierung der im Zuge der Minutenreserveleistung be-
zuschlagten Arbeitspreise auf “zh-Ebene zu begriiRen, doch sollte hierbei der damit verbun-
dene Aufwand fir den Anbieter beachtet werden. Sollte es das Ziel sein, neue Kleinanbieter
fur den Markt zu gewinnen, mussten diese tradingorientierte Strukturen aufbauen, um ent-
sprechende Markte marktgerecht bedienen zu kénnen. Daher stellt sich erneut die Frage, ob
nicht eine Aufteilung in Bérsenmarkt und MRL-Markt, beide genutzt durch den UNB als Be-

zugsquellen fir MR-Arbeit zweckdienlicher waren.

Nach Auffassung von LichtBlick ware eine Zusammenfiihrung von Leistungsvorhaltungs-
markt und Minutenreservearbeitsmarkt sinnvoll, sofern die UNB nicht wie bereits unter 2.2.

angeregt direkt am Intraday-Markt die bendétigte Reservearbeit zu Marktpreisen beschaffen.
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2.2.6. Merit Order und Abruf von Minutenreservearbeit

a) Bildung einer gemeinsamen Merit Order aus den Angeboten fiir Minutenreservear-
beit nach 2.2.4. und den aus der Vorhaltung von Minutenreserveleistung stammen-
den und ggf. angepassten Arbeitspreisgeboten nach 2.2.5.

b) Abruf von Minutenreservearbeit fiir den Erbringungszeitraum grundsétzlich nach der

gem. a) gebildeten Merit Order

Zu a) In die Bildung der Merit Order sollen alle nach 2.2.4. und 2.2.5. mit Ende der Ausschrei-

bung vorliegenden Arbeitspreisangebote einzubeziehen sein.

Zu b) Der Abruf von Minutenreservearbeit fiir den Erbringungszeitraum soll grundsatzlich nach
der gem. a) aufgestellten Merit Order zu erfolgen haben. Ein Abweichen von der Merit Order soll
im Falle kritischer Netzsituationen, Stérungen des IT-Systems der Ubertragungsnetzbetreiber
(bspw. zur Ubertragung der Arbeitspreise an den Merit-Order-List-Server) oder zum Zweck von

Testabrufen zulassig sein.

Statkraft unterstutzt die obigen Vorschlage und aus Sicht des bne erscheinen die Vorschlage

praktikabel und im Ergebnis kostenmindernd.

BEE:

Die Formulierung unter lit. b kdnnte so interpretiert werden, dass nur bei Stérungen im Bereich
des Ubertragungsnetzes von der Merit-Order abgewichen werden kann. Damit wére die Kolli-
sion von Regelenergieerbringung und EinsMan-MaRnahmen, die insbesondere auch im Ver-

teilnetz stattfindet, nicht beriicksichtigt.

Die UNB befiirworten ein Abweichen von der Merit Order in den unter lit. b genannten Fallen,

verweisen aber darauf, dass mehrere IT-Systeme in den Abrufprozess eingebunden sind.

2.3. Transparenz- und Veroéffentlichungspflichten fiir Minutenreserveleistung und

Minutenreservearbeit

a) Verdffentlichung der indikativen Bedarfe an Minutenreserveleistung: D-5, 10:00 Uhr
b) Verdffentlichung der finalen Bedarfe an Minutenreserveleistung: D-2, 16:00 Uhr
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c) Veréffentlichung einer anonymisierten Liste aller Angebote fiir Minutenreserveleis-
tung (inkl. Angebotsleistung, Leistungspreis, Kennzeichnung des Zuschlags, Kenn-
zeichnung von Angeboten zur Kernanteilsdeckung) sowie des mittleren mengenge-
wichteten Leistungspreises und des Grenzleistungspreises (jeweils fiir jede Produkt-
zeitscheibe und Uber den Tag gemittelt): D-1, 11:00 Uhr, im Falle der Durchfiihrung
einer zweiten Ausschreibung erst spéatestens eine Stunde nach deren Ende

d) Veréffentlichung einer anonymisierten Liste aller Angebote nach 2.2.4. und 2.2.5. fiir
Minutenreservearbeit, die fiir jedes Angebot die Angebotsgréf3e und den Arbeitspreis
enthdlt, unmittelbar nach Ende der Ausschreibung von Minutenreservearbeit

e) Veréffentlichung der eingesetzten Minutenreserveleistung in viertelstiindlicher Aufl6-
sung, getrennt nach positiver und negativer Minutenreserve, jeweils fiir den Netzre-
gelverbund und alle vier Regelzonen spétestens 15 Minuten nach Ablauf jeder Vier-

telstunde

Zu a)und b) Zur Begrindung wird auf Abschnitt 1.8. lit. a und b verwiesen. Die dort fur die
Sekundarregelleistung vorgenommenen Darstellungen gelten analog auch fur die Minutenreser-

veleistung.

Zu c) Vor dem Hintergrund der Veranderlichkeit von Arbeitspreisen im Zuge der geplanten Ein-
richtung eines Markts fur Minutenreservearbeit soll im Rahmen der Verdffentlichung der Aus-
schreibungsergebnisse fiir die Leistungsvorhaltung auf die Verdéffentlichung der gebotenen Ar-
beitspreise verzichtet werden. Im Ubrigen soll der Umfang der Verdffentlichungspflichten der
Tenorziffer 11 lit. b und ¢ des Beschlusses BK6-10-099 erhalten bleiben. Hinsichtlich der vorge-
sehenen Veroffentlichungsfrist wird zur Begriindung auf Abschnitt 1.8. lit. ¢ verwiesen. Die dort
fir die Sekundarregelleistung dargestellten Uberlegungen gelten fiir die Minutenreserveleistung

analog.

Siidvolt halt es dem Grundsatz der Markttransparenz widersprechend, dass auf die Veroffent-
lichung der gebotenen Arbeitspreise verzichtet werden soll. Es ist fur Anbieter (und deren
Kunden) wichtig zu wissen, wo sich ein Arbeitspreis in der Merit Order befindet bzw. wie sich

die Merit Order dann bei Einfihrung eines Minutenreservearbeitsmarktes verandert.

Aus Sicht der Vorarlberger lllwerke ist es im Sinne einer informatorischen Gleichstellung aller
Marktteilnehmer zwingend notwendig, auch Arbeitspreise zu verdffentlichen. Dies insbesonde-
re auch deshalb, da bei Leistungspreisgleichheit der Arbeitspreis Uber einen Zuschlag ent-
scheidet. Andernfalls wirden grofe Marktteilnehmer einen nicht gerechtfertigten Vorteil bei

Gebotserstellung und Arbeitspreisanpassung erhalten.
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Anm. BKG6:

Aufgrund der Verénderlichkeit von Arbeitspreisen im Minutenreservearbeitsmarkt entféllt der
Arbeitspreis als Zuschlagskriterium bei Leistungspreisgleichheit im Minutenreserveleistungs-
markt.

Die UNB verweisen auf die Ausfiihrungen bei der SRL und plédieren im Sinne der europai-
schen Harmonisierung fir eine analoge Veroffentlichung auch der bezuschlagten Leistung von
MRL.

Anm. BK6:

Dies erscheint unkritisch.

Zu d) Die Veroffentlichung der AngebotsgrofRen und der gebotenen Arbeitspreise fir Minuten-
reservearbeit erscheint erforderlich, um Anbieter auf dem Minutenreservearbeitsmarkt in die
Lage zu versetzen, in Kenntnis der Ergebnisse der vorherigen Ausschreibungen und somit unter
Berlcksichtigung der aktuellen Marktentwicklung Arbeitspreisgebote zu stellen bzw. Anpassun-
gen ihrer Angebotsstellung vorzunehmen. Aufgrund des kurzen Zeitraums von nur 15 Minuten
zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ausschreibungen sollen die Ausschreibungsergebnisse
kinftig unmittelbar nach Ende der Ausschreibung zu veréffentlichen sein.

Zue) Der Umfang der Verdffentlichungspflichten der Tenorziffer 11 lit. d des Beschlusses
BK6-10-099 soll erhalten bleiben. Zur Begriindung der vorgesehenen Verdffentlichungsfrist wird
auf Abschnitt 1.8. lit. d verwiesen. Die dort fur die Sekundarregelung vorgenommenen Darle-
gungen gelten analog auch fir die Minutenreserve.

2.4. Einheitspreisverfahren fiir Minutenreservearbeit

Das Bundeswirtschaftsministerium diskutiert in seinem WeiRbuch die Einflihrung eines Einheits-
preisverfahrens fiir die Bestimmung der Arbeitspreise der Minutenreserve. Diesbeziiglich soll die
Bundesnetzagentur im Rahmen des geplanten Strommarktgesetzes entsprechende Festle-
gungskompetenzen erhalten. Insoweit stellt die Beschlusskammer die Einfihrung eines Ein-
heitspreisverfahrens fiir die Minutenreservearbeit bereits im Vorgriff auf geplante rechtliche An-
derungen in dem vorliegenden Festlegungsverfahren zur Diskussion. Nach den Ausfiihrungen
des Weiltbuchs bewirke ein Einheitspreisverfahren, dass die Anbieter Arbeitspreisgebote in H6-
he ihrer Grenzkosten abgeben. Daraus kénnten einfachere Gebote und insoweit effizientere
Marktergebnisse resultieren.





-43 -

Fragen an die Branche:

1) Zur Forderung von Wettbewerb um den Arbeitspreis der Minutenreserve ist vorliegend die
Etablierung eines Minutenreservearbeitsmarkts vorgesehen. Ist vor diesem Hintergrund die
zeitgleiche Einfluhrung eines Einheitspreisverfahrens fiur die Minutenreservearbeit anzu-
streben?

2) Welche Implikationen stehen im Falle der Einflihrung eines Einheitspreisverfahrens fir das
Gesamtsystem (Vorhaltung von Minutenreserveleistung, Prozesse des Abrufs von Minuten-
reservearbeit sowie der Abrechnung, Ausgleichsenergiesystem, Kosten und finanzielles

Risiko fur Bilanzkreisverantwortliche etc.) zu erwarten?

Anm. BK6:
Mit Ausnahme weniger Marktakteure (E.ON, EnerNOC, RWE, Statkraft, STEAG) wird die
Einflihrung eines Einheitspreisverfahrens zum aktuellen Zeitpunkt abgelehnt.

Anlagen
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		Festlegungsverfahren zur Weiterentwicklung der Ausschreibungsbedingungen und Veröffentlichungspflichten für Sekundärregelung und Minutenreserve



mailto:Poststelle.BK6@BNetzA.de

Weiterentwicklung der Ausschreibungsbedingungen und Verdffentlichungspflichten fiir Sekundérregelung
(Az. BK6-15-158) und Minutenreserve (Az. BK6-15-159) am 13. Juli 2016 in Bonn.

Diskussionsgrundlage bildet das beigefligte Dokument. Dabei handelt es sich um den Text des am 23.11.2015
konsultierten Eckpunktepapiers, welcher zu den einzelnen Eckpunkten um eine Darstellung bzw.
Zusammenfassung der eingegangenen Stellungnahmen der Marktakteure sowie um Anmerkungen der
Beschlusskammer erganzt wurde (siehe farbig unterlegte Késten). Soweit die Beschlusskammer Anregungen
der Konsultationsteilnehmer bereits aufgegriffen hat und Anpassungen im Text vorgenommen hat, sind diese
im Anderungsmodus dargestellt und mit Kommentaren versehen.

Diese E-Mail dient gleichzeitig als Bestétigung, dass Sie oder ein Vertreter lhres Unternehmens fiir den
Workshop angemeldet sind.

Mit freundlichen GriiRen

Annette Wiezorreck

Beschlusskammer 6
Bundesnetzagentur flir Elektrizitat, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Tulpenfeld 4, 53113 Bonn

Telefon: +49 (0)228/14-5772

Fax: +49 (0)228/14-5969

E-Mail: annette.wiezorreck@bnetza.de<mailto:annette.wiezorreck@bnetza.de>
Internet: http://www.bundesnetzagentur.de
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